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Das eidgendssische Strafrecht und die Vorbehalte
zugunsten der Kanfone im Sinne des Art. 335
des schweizerischen Straigesetzbuches.

Referat von Dr. Ernst Hafter, Professor an der
Universitat Ziirich.
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I. Bundes- und kantonales Strafrecht.

Wenn am 1. Januar 1942 das schweizerische StGB
zur Geltung gelangt, so endigen damit die strafrechtlichen
Bestimmungen der Kantone. Das bestimmt Art. 400 I
des Gesetzes. Aber das ist nur der Grundsatz, der im
zweiten Absatz des Artikels sofort eine weitreichende
Einschrankung erhélt:

,, Vorbehalten bleiben die strafrechtlichen Be-
stimmungen der Kantone iiber Gegenstinde, die
dieses Gesetz der kantonalen Gesetzgebung aus-
driicklich iiberlassen hat.*

Damit eroffnet sich ein auch kiinftig noch weiltes
Feld kantonaler Rechtsbereiche. Es abzugrenzen ist ein
dringendes und rasch abzukldrendes Bediirfnis. Bis zum

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 58. 1a



2a Dr. Ernst Hafter:

31. Dezember 1940 sollen die Kantone ihre Einfithrungs-
bestimmungen dem Bundesrat zur Genehmigung vorlegen.
Sie sollen dariiber ins Klare kommen, in welchem Umfang
kantonales Strafrecht weiterbestehen bleiben und
eventuell neugeschaffen werden kann. Sie sollen das in
ihren Einfiihrungserlassen zum Awusdruck bringen. Daf
zur Anpassung an das eidgendssische Gesetz nicht nur das
materielle Strafrecht der Kantone, sondern auch die
Gerichtsverfassungen, das Prozel3- und das Strafvollzugs-
recht iiberpriift und teilweise umgestaltet werden miissen
ist klar. Aber davon soll hier nicht die Rede sein. Mein
Referat beschrankt sich auf die Untersuchung der Frage:
Was bleibt den Kantonen auf dem Gebiet des materiellen
Rechts vorbehalten ?

Die Antwort darauf ist aus dem ersten Titel des
dritten Buches des Gesetzes, der die Uberschrift trigt:
Verhiltnis dieses Gesetzes zu andern Gesetzen des Bundes
und zu den Gesetzen der Kantone, zu gewinnen.
Hier bestimmt der Art. 335 mit dem Randtitel: Gesetze
der Kantone. Polizei- und Verwaltungsstrafrecht,
Steuerstrafrecht:

,,1. Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung iiber das
Ubertretungsstrafrecht insoweit vorbehalten, als es
nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist.

Sie sind befugt, die Ubertretung kantonaler Ver-
waltungs- und ProzeBvorschriften mit Strafe zu be-
drohen.

2. Die Kantone sind befugt, Strafbestimmungen
zum Schutze des kantonalen Steuerrechts aufzustellen.

Der Vorbehaltsartikel stellt die Kantone vor eine
Reihe juristischer und gesetzgeberischer Fragen. Grof ist
aber auch — wenn ich mich so ausdriicken darf — sein
politischer Gehalt. Man soll sich nicht vor der Feststellung
scheuen, dal} bei der kantonalen Ausnutzung des Art. 335
noch einmal Gegensidtze zwischen den Anhingern und
den Gegnern der Strafrechtseinheit zum Ausdruck kommen
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werden. Zweifelsfragen iiber die Abgrenzung des gesetz-
geberischen Machtbereichs der Kantone werden sich
ergeben, und es ist naheliegend und soll nachher an Bei-
spielen gepriift werden, dall einzelne Kantone sich vor-
aussichtlich bemiihen werden, die ihnen noch verbleibende
gesetzgeberische Macht moglichst weit auszudehnen. Um
so notwendiger ist es, iiber die Tragweite des Art. 335 sich
zu verstidndigen. |

II. Entstehung und Entwicklung des Art. 335.

Die Entstehungs- und Entwicklungsge-
schichte des Art. 335 ist aufschluBBreich. Wenn ich
ihr nachgehe, so geschieht es einmal, um die Auslegung
der heutigen Bestimmung sicherer zu stellen, vor allem
aber, um zu zeigen, wie sich im Laufe der Gesetzesberatung
das Verhiltnis zwischen eidgenossischem und kantonalem
Strafrecht zugunsten der Kantone verschoben hat:

Die ersten Vorentwiirfe (1893/94, 1896) enthielten
keine Bestimmungen iiber die Anwendung und Ein-
fithrung des Gesetzes, also auch keine Vorschriften iiber
das Verhiltnis zwischen eidgenossischem und kantonalem
Strafrecht.

1903 erschien erstmals ein von Prof. Ziircher ver-
faBter VE zu einem besondern Bundesgesetz betreffend
Einfiihrung des schweizerischen StGB?'). Nach diesem
ersten Text sollte den Kantonen die Gesetzgebung ,,iiber
das Polizeistrafrecht’* insoweit vorbehalten bleiben, als es
nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist. Besonders
wurde die Befugnis hervorgehoben, die Ubertretung
kantonaler Verwaltungsvorschriften mit Strafe zu be-
drohen (Art. 8). Dazu sah der Art. 10 die wenigstens
subsidiire Anwendung der Allgemeinen Bestimmungen des
StGB betreffend Ubertretungen auf das den Kantonen
tiberlassene Polizeistrafrecht vor.

1) Dariiber Hafter, Schweiz. Z. f. StR 16, 131 {f.
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Der néchste, aus dem Jahre 1911 stammende VE?),
der immer noch ein besonderes Einfithrungsgesetz in
Aussicht nahm, verdeutlichte oder ergidnzte den Art. 8
dahin, dafl die Kantone befugt sein sollten, ,,gegeniiber
Beamten und Angestellten, sowie gegeniiber Privaten,
die mit Behorden in Verkehr treten, Ordnungs- (Diszi-
plinar-) Strafbestimmungen aufzustellen*. Mit einer —
wohl nur textlichen — Variante bestimmte Art. 10, daf
die Allgemeinen Bestimmungen des StGB betreffend Uber-
tretungen auf kantonales Polizeistrafrecht insoweit an-
zuwenden seien, ,,als die kantonale Gesetzgebung nicht
anders bestimmt®’. Also auch hier subsidiire Geltung des
eidgendssischen Rechtes.

Im Jahre 1912 setzten die Beratungen der II. grolen
Expertenkommission ein. Aus ihnen ergab sich das
Bediirfnis, fiir die Weiterberatung der Einfithrungs- und
Durchfiihrungsbestimmungen eine neue Grundlage zu
schaffen. Sie erfolgte durch den Verzicht auf ein be-
sonderes Bundesgesetz und durch die Hinzufiigung eines
dritten Buches zum StGB3). Die Redaktionskommission
hat diese Umstellung vorbereitet und Prof. Ziircher
schrieb einen Motivenbericht?). Die weitern Beratungen
der II. Expertenkommission erfolgten auf Grund einer
vom August 1915 datierten Vorlage der Redaktions-
kommission?). :

Es geniigt, auf das Resultat dieser Beratungen hin-
zuweisen, wie es sich im Bundesratsentwurf von 1918,
Art. 352, darstellt:

2) Abgedruckt im Prot. der II. Expertenkommission, 6, 57 ff.

3) Der Grund fiir den Verzicht auf ein besonderes Einfiih-
rungsgesetz lag auch in der abstimmungspolitischen Uberlegung,
daB, wenn das Einfihrungsgesetz verworfen werden sollte, ein
unhaltbarer Zustand entstehen mibBte; Seiler, Sten. Bull.
Nat.Rat, 1930, 41.

1) Gesondert verdffentlicht: Mai 1915 (Bern, Stampfli & Cie.).

5) Abgedruckt im 2. Beilagenband zum Protokoll, 111 ff.
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»,Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung iiber das
Polizeistrafrecht insoweit wvorbehalten, als es nicht
Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist.

Sie sind befugt, die Ubertretung kantonaler Ver-
waltungs- und ProzeBlvorschriften mit Strafe zu be-
drohen.

Als Freiheitsstrafe ist nur die Haftstrafe, so wie
sie dieses Gesetz vorsieht, zuldssig.”9).

Der in den VEen enthaltene Hinweis auf die sub-
sididre Geltung der allgemeinen Bestimmungen des StGB
betreffend die Ubertretungen fiir das den Kantonen
bleibende Recht war fallen gelassen, weil hier den Kantonen
vollige Freiheit gelassen werden sollte?).

Wenn schon in dieser Entwicklung die Tendenz
sichtbar wird, die Kantone auf dem ihnen iiberlassenen
Gebiet nicht zu sehr einzuengen, so brachte die parla-
mentarische Beratung den kantonalen Strafrechten
ein noch groBeres Mafl von Freiheit. Das geschah nach
drei Richtungen:

1. Die Bestimmung in Art. 352 III des E 1918,
wonach im kantonalen Ubertretungsstrafrecht als Frei-
heitsstrafe nur die Haftstrafe gemafl dem eidgendssischen
Gesetz zulédssig sein solle, wurde gestrichen?®). Die daraus
sich ergebenden Konsequenzen sollen in einem spétern
Zusammenhang erortert werden; unten S. 15 a.

2. Die Streichung der Bestimmung, wonach den
kantonalen Rechten als Freiheitsstrafe nur die Haft zur
Verfiigung stehen sollte, steht namentlich damit in einem
gewissen Zusammenhang, dal die parlamentarische Be-
ratung einen ausdriicklichen Vorbehalt zugunsten der
kantonalen Steuerstrafrechte einfiigte®).

8) Zu dieser Entwicklung Prot. II. Exp.komm., 8, 17 ff.;
9, 315 f.; Botschaft des Bundesrates zum E. 1918, 77.

7y Prot. II.Exp.komm. 9, 315.

8) Sten. Bull. Nat.Rat, 1930, 47 (Seiler), 48 (Logoz), 61;
St.Rat 1931, 678.

%) Sten. Bull. Nat.Rat, 1930, 44, 47; St.Rat, 1931, 678.
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3. Die grofite Konzession, die durch die Bundes-
versammlung zugunsten der kantonalen Rechte erfolgte,
liegt aber in einer andern Richtung: in einer Umgestaltung
und Dezimierung des in den eidgendssischen Entwiirfen
enthaltenen Ubertretungsstrafrechts. Diese Entwicklung
mull, weil sie die Tragweite des Art. 335 weitgehend
beeinflullt, genauer betrachtet werden:

Seit den ersten Vorentwiirfen war dem Verbrechens-
und Vergehensstrafrecht ein ausfiihrlich gehaltenes Uber-
tretungsstrafrecht, eine Art Polizeistrafgesetz, angefiigt
worden; vgl. z.B. den VE von 1894, Art. 182—190
(Allgemeine Bestimmungen), Art. 191—211 (Die einzelnen
Ubertretungen und ihre Bestrafung). Aus der Schwierig-
keit, ja der Unmdglichkeit einer begrifflichen Abgrenzung
der Verbrechen-Vergehen einerseits, der Ubertretungen
anderseits ergab sich von Anbeginn an Unsicherheit. Was
sollte, ja durfte verniinftigerweise der eidgendossische
Gesetzgeber in den Ubertretungsteil seines Gesetzes auf-
nehmen? Stoofl schrieb schon in seinem Motivenbericht
zum VE 1894: ,,Die Ubertretungen unterscheiden sich von
den Verbrechen nicht durchgéingig der Art nach. Die im
Entwurfe behandelten Ubertretungen sind sogar vor-
wiegend, wie die Verbrechen, Rechtsverletzungen oder
Gefihrdungen und nicht reine Ubertretungen eines polizei-
lichen Gebotes; es sind aber ohne Ausnahme leichtere
I“dlle strafwiirdigen Unrechts, bei denen sich eine mildere
Bestrafung rechtfertigt (236). Zu den einzelnen in den
Entwurf aufgenommenen Tatbestdnden bemerkte Stool3,
er habe sich darauf beschrinkt, ,,solche strafwiirdige
Handlungen als Ubertretungen unter Strafe zu stellen,
die nicht einen lokalen oder kantonalen Charakter be-
sitzen, sondern von allgemeiner Bedeutung sind®* (240).
Mit dieser Feststellung hat Stoo3 wohl weniger besonders
leichte Vergehensfille, die mit geringeren Strafen erledigt
werden konnen — z.B. Entwendungen, geringfiigige
Vermogensschadigungen, Urkundendelikte von geringer
Bedeutung, Titlichkeiten — im Auge gehabt, als Un-
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gehorsam in einem engern Sinne, den man als Polizei-
unrecht bezeichnen mag. Wie weit hier das Interesse an
einer Ordnung durch das eidgendssische Strafrecht reicht,
wie weit anderseits nur kantonale oder lokale Interessen
in Frage stehen, ist schwer zu beantworten. Die Schwierig-
keiten einer zweckmifligen Ausscheidung sind wihrend
der jahrzehntelangen Beratung der Entwiirfe immer
wieder zum Vorschein gekommen. Schon in der I. Ex-
pertenkommission waren Antrige gestellt worden, das
Ubertretungsstrafrecht aus dem Entwurf zu streichen,
oder jedenfalls einzelne im Entwurf enthaltene Tatbestédnde
zu entfernen und dem kantonalen Gesetzgeber zu iiber-
lassen.

Kantonale oder lokale Besonderheiten? Man nannte
in diesem Zusammenhang aus den im ersten VE auf-
gestellten Tatbestinden: heimliches Beiseiteschaffen eines
Leichnams, Landstreicherei und Bettel, Trunkenheit,
Tierquélerei, Beaufsichtigung von Geisteskranken, Halten
wilder Tiere, Reizen und Scheumachen von Tieren,
Hetzen und Nichtabhalten von Hunden. Die Aufnahme
dieser Ubertretungstatbestinde wurde als fir die
Strafrechtseinheit nicht notwendig erklart!®). In der
Einzelberatung blieb allerdings die Mehrzahl der ge-
nannten Tatbestidnde aufrecht. Gestrichen wurden aber
im VE 1894 u. a. eine Bestimmung gegen Werfen und Aus-
giellen von Sachen, um jemanden damit zu schédigen oder
zu verunreinigen (Art. 216), ferner die Tatbestinde:
aberglaubige Kiinste (Art. 225) und Konkubinat (Art. 231),
wobei immer wieder der Vorbehalt zugunsten kantonaler
Rechte betont wurde!).

Ich habe diese Beispiele genannt, weil sie bezeichnend
sind fiir die Unsicherheit und die Schwierigkeit einer

10) Antrige Cornaz, denen in dem Sinne stattgegeben
wurde, daB die Kommission in der Einzelberatung zu priifen
hatte, welche Ubertretungen im eidgenossischen Gesetz bei-
zubehalten seien; Prot. I. Exp.komm. 2, 708 ff.

11y Prot. 1. Exp.komm. 2, 727, 736, 744 {.
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befriedigenden Grenzziehung zwischen eidgenossischen und
kantonalen Bereichen.

In den Erlduterungen zum VE 1908 (430 ff.) hat sich
Zircher besonders um eine zweckmifBige Umgrenzung
der in das eidgendssische Gesetz aufzunehmenden Uber-
tretungen bemiiht, woraus sich zugleich ergeben sollte,
was einerseits der Sondergesetzgebung des Bundes (eid-
genossisches Fiskalstrafrecht usw.), anderseits den Kan-
tonen vorbehalten bleibt. Ziircher nennt fiir die Aufnahme
in das eidgendssische Gesetz drei Gruppen:

Ubertretung von Bundesvorschriften, deren Be-
strafung bisher dem kantonalen Recht iiberlassen war;
Beispiel: Ungehorsam des Schuldners und Dritter im
Betreibungs- und Konkursverfahren.

Ubertretungen, die mit Verbrechens- und Vergehens-
tatbestinden des StGB eng zusammenhingen; Beispiel:
geringfiigige Eigentumsdelikte.

Ubertretungen anderer Art von allgemeiner Be-
deutung, die dahin charakterisiert werden, dall wenigstens
einzelne Gebote hervorragend ethischen Gehalt in sich
bergen, wodurch sie ,,zur Rechtsvorschrift gestempelt
werden‘‘ (434). Beispiele: Unterlassung der Nothilfe,
Tierquilerei, gewisse leichtere Verfehlungen gegen das
Geschlechtsleben. Dazu kommen eigentliche Ungehorsams-
tatbestinde und Normen sicherheitspolizeilicher Natur,
z. B. nachlissige Beaufsichtigung von Geisteskranken,
Halten wilder Tiere, Gefahrdung durch Tiere, Stérung der
offentlichen Ruhe?).

12) Zu diesen Abgrenzungen und Gruppierungen vgl. ferner
Ziircher, Prot. II. Exp.komm. 5, 409 und 6, 198; Gautier,
eodem, 5, 411 mit der Bemerkung: ,,Nous ferons figurer au Code
pénal suisse les contraventions visant des faits de portée générale.
Ici, le départ ne sera pas trés aisé a faire et nous risquons bien
d’arriver a un classement un peu arbitraire. En général, on pourra
prendre pour regle d’attribuer au Code fédéral toutes celles de
ces contraventions dont I'importance et la gravité est 4 peu prés
uniformément appréciée en Suisse.‘
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In den Beratungen der II. Expertenkommission
(Bd. 6, 197 ff.; 7, 13 {f.; 8, 313 ff.; 9, 64 {f., 384 f.) wurden
diese Leitsdtze grundsitzlich kaum angefochten, was im
Hinblick auf die Frage, in welchem Umfange der eid-
genossische Gesetzgeber zugunsten der Kantone auf
Ubertretungsstrafrecht verzichten solle, eigentlich ver-
wunderlich ist. Die Kommission strich einige Tatbesténde,
die der VE 1908 enthalten hatte, z. B. den Art. 242:
Zum Zweikampf Platz geben, den Art. 250: Eigenmacht
des Glaubigers. Sie fiigte anderseits neue Ubertretungs-
tatbestdnde ein, z. B. Art. 258bis: Verletzung des Brief-
geheimnisses, Art. 263bis: Anpreisung von Gegenstinden
zur Verhiitung der Schwangerschaft!’®). In der grund-
siatzlichen Gestaltung und im Umfang sind der bundes-
riatliche E 1918 (Art. 295—349) und der VE 1908 (Art. 242
bis 291) kaum verschieden.

Die groBe und, wie ich iiberzeugt bin, gute und
namentlich auch politisch bedeutsame Umgestaltung er-
folgte durch das Parlament. Der Nationalrat ist voran-
gegangen't). Er hat zunichst den Besondern Teil des
Ubertretungsstrafrechts in der Weise aufgeteilt, daB alle
Bestimmungen, die mit Verbrechens- und Vergehens-
tatbestinden eng zusammenhingen -— leichtere Ver-
mogensdelikte usw. — in das erste Buch des Gesetzes
ibertragen und bei den entsprechenden Titeln eingefiigt
wurden. In das erste Buch wurde weiter eine Anzahl von
Tatbestdnden iibernommen, von denen man mit Ziircher
sagen kann, daB ihnen ein besonderer ethischer Gehalt
zukommt, so daB sich die einheitliche Ordnung durch das
Bundesrecht rechtfertigt. Der Ubertretungscharakter
dieser in das erste Buch iibernommenen Tatbestande

13) Vgl. das Resultat der Beratungen vom Marz 1915: Prot.
I1. Exp.komm. 7, 388 {f.

14) Dazu Sten. Bull. Nat.Rat, 1929, 615 ff. mit den grund-
satzlichen Uberlegungen und tabellarischen Ubersichten iiber die
Neugestaltung.
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wurde, von wenigen Ausnahmen abgesehen!?), nicht
verindert. Die Methode, einzelne Ubertretungen im
unmittelbaren Anschlul an verwandte Vergehen zu
behandeln, hat den Vorzug der Vereinfachung und leichtern
Auffindbarkeit'®). — Noch einschneidender war aber,
daB der Nationalrat eine ganze Anzahl von Ubertretungs-
tatbestinden gestrichen hat mit der Begriindung, sie seien
besser den kantonalen Polizeirechten zu iiber-
lassen, selbstverstindlich in der Meinung, daB3 eine
Ordnung den Kantonen {reigestellt bleiben soll. Ge-
strichen wurden — nach der Artikelzihlung des E 1918 —
die Tatbestinde Wald- und Feldfrevel (Art.299), Aus-
beutung der Leichtglaubigkeit (Art. 304), nachlissige Be-
aufsichtigung von Geisteskranken (Art. 321), Halten
wilder Tiere (Art. 322), Gefdhrdung durch Tiere (Art. 323),
Inverkehrbringen verdichtiger L.ebensmittel und unreifen
Obstes (Art. 324), Storung der Ruhe (Art. 329), Be-
unruhigung der Bevodlkerung (Art. 330), Trunkenheit
(Art. 331), Landstreicherei und Bettel (Art. 332), Un-
gehorsam gegen die Polizel (Art. 339), Weigerung der
Namensangabe (Art. 340), Verhinderung der Aufsicht iiber
Geisteskranke (Art. 341), Abreilen amtlicher Bekannt-
machungen (Art. 342), Beseitigen einer Leiche (Art. 347)17).
Mit der Streichung dieser Bestimmungen hat der eid-
genossische Gesetzgeber das Feld kantonaler Gesetz-
gebung schonen und erheblich erweitern wollen. Er hat

15) Die Ausnahmen: Die Tatbestinde Im Stichelassen eines
Verletzten (Gesetz Art. 128), Zechprellerei (Art. 150), Erschlei-
chung einer Leistung (Art. 151) und Tierquéilerei (Art. 264), die
urspriinglich als bloBe Ubertretungen gedacht waren, wurden zu
Vergehen (siehe Art. 9 IT des G) umgestaltet.

16) Seiler, Sten. Bull. Nat.Rat, 1929, 616; vgl. auch
v. Overbeck, Z.f. StR 52, 228.

17) Der in der Liste auf S. 616 Sten. Bull. Nat.Rat, 1929,
ebenfalls zur Streichung empfohlene Art. 327: Nachmachen von
Geld usw. ohne Filschungsabsicht, ist schlieBlich doch in das G
iibernommen worden (Art. 357). Er ersetzt den Art. 70 des
Nationalbankgesetzes.
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Wiinsche, wenigstens teilweise, erfiillt, die schon in den
Beratungen der I. Expertenkommission (Cornaz) zur
Diskussion standen, und Anregungen beriicksichtigt, die
auch spater aus dem Kanton Waadt laut geworden sind*®).

So blieb im jetzigen 19. Titel des II. Buches des
StGB mit der Uberschrift: Ubertretungen bundes-
rechtlicher Bestimmungen nur noch ein kleiner
Rest von zehn Artikeln. Daf} hier, zum strafrechtlichen
Schutz eidgendssischer Normen — z.B. Art. 323/324:
Ungehorsam des Schuldners und dritter Personen im
Betreibungs- und Konkursverfahren —, ‘das Bundes-
strafrecht einsetzen muf3, ist klar.

Der Standerat hat dieser Neugestaltung zugestimmt!?).

Auf den Leser wird der Exkurs iiber die geschichtliche
Entwicklung des im eidgendssischen Gesetz enthaltenen
Ubertretungsstrafrechts vielleicht ermiidend wirken. Aber
die Betrachtung ist die notwendige Voraussetzung fiir das
Verstandnis der Tragweite des Art. 335 des Gesetzes. Die
Grundlagen fiir die Auslegung dieser Bestimmung sind
jetzt gegeben. Man konnte sagen, dal durch den Hinweis
auf geschichtliche Daten iiber die Entwicklung der mit
dem Art. 335 im Zusammenhang stéhenden Bestimmungen
die dullern Grenzen des Vorbehaltsartikels gezogen worden
sind.

III. Auslegung des Art. 335. — Die einzelnen Vorbehalte.

Aus dem Text des Art. 335 kann man vier Bereiche,
die das eidgenossische Gesetz den Kantonen vorbehilt,

%) Logoz hat im Nationalrat in diesen Zusammenhingen
auf die Kritik und die Anregungen des frithern waadtlandischen
Staatsanwalts Capt hingewiesen: Ubernahme sogenannter Uber-
tretungen, die mit Vergehen im engen Zusammenhang stehen,
in das 1. Buch des G; Uberlassung des Polizeistrafrechts an die
Kantone; Sten. Bull. 1929, 617.

#y Sten. Bull. St.Rat, 1931, 673 ff,
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herauslesen: Ubertretungsstrafrecht i.e.S., soweil es
nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist, Straf-
drohungen zum Schutze kantonaler Verwaltungsvor-
schriften und kantonaler ProzeBvorschriften und endlich
Strafbestimmungen zum Schutze kantonaler Steuerrechte.
Eine scharfe, begriffliche Auseinanderhaltung der vier
Gruppen féllt nicht leicht. Verwaltungs- und Prozef}-
strafrecht, auf weiten Strecken ebenfalls das Steuer-
strafrecht, gehtren in einem weitern Sinne auch zum
Ubertretungsstrafrecht. Die vier Bereiche, die der Art. 335
nennt, iiberschneiden sich. Trotzdem hat die Einzel-
aufzdhlung ihr Gutes, weil damit den Kantonen deutlicher
gesagt wird, auf welchen Gebieten ihre Gesetzgebungs-
gewalt auch in Zukunft erhalten bleibt. Auch so enthéalt
der Art. 335 noch eine Reihe von Zweifelsfragen. Die ge-
sonderte Betrachtung der vier Kategorien empfiehlt sich.

1. Die erste Gruppe: Vorbehalt des Uber-
tretungsstrafrechts zugunsten der Kantone in-
soweit, als es nicht Gegenstand der Bundes-
gesetzgebung ist, hat besondere Bedeutung, weil sich
hier den Kantonen ein weites Feld eroffnet.

Klarheit tut not itber den Begriff: Ubertretungs-
strafrecht??). Da der eidgendssische Gesetzgeber ihn in
Art. 335 verwendet, ist wohl nur der Schlul} zulassig, dall
er auf Grund des eidgendssischen Gesetzes bestimmt.
werden muf}, d. h. da3 es nicht den Kantonen iiberlassen
bleibt, die Umgrenzung des Kreises nach ibrem Be-
liecben vorzunehmen.

Die erst in der parlamentarischen Beratung in das
Gesetz eingefiigten Art. 9 und 101 haben im Anschlull an

20) Der Entwurf 1918, Art. 352, sprach von Polizeistrafrecht.
Der Ausdruck: Ubertretungsstrafrecht ist besser. Er ist um-
fassender. Der franzosische Text des Art. 335 sagt ,,contra-
ventions de police*, der italienische ,,contravvenzioni di polizia*.
Weshalb das Wort ,,police’ (,,polizia‘‘) beigefiigt wurde, ist nicht
recht verstindlich. An andern Stellen, z. B. in Art. 101, 333 IL
und IIT steht nur ,,contraventions‘ (,,contravvenzioni‘).



Das eidg. Strafrecht u. die Vorbehalte zugunsten der Kantone (Art. 335). 13a

das franzosische Recht, den § 1 des deutschen StGB und
einige kantonale Rechte fiir die Begriffe Verbrechen,
Vergehen und Ubertretungen Legaldefinitionen gegeben:
Verbrechen die mit Zuchthaus bedrohten Handlungen,
Vergehen die mit Geféngnis als Hochststrafe bedrohten
Handlungen (Art. 9), Ubertretungen die mit Haft oder
BuBle oder mit BuBle allein bedrohten Handlungen
(Art. 101)2Y). Man mag diese rein formale, vom Gesetz
nach &duflern Momenten bestimmte Abgrenzung mil3-
billigen. Sie hat immerhin das Gute, dall dem fruchtlosen
Bemiihen, die drei Deliktskategorien sachlich-begrifflich
voneinander zu unterscheiden??), ein Ende bereitet worden
ist. — Nachdem jetzt der Bundesgesetzgeber den Begriff
der Ubertretung in Art. 101 abschlieend festgelegt hat,
kann er grundsiitzlich im Art. 335 keinen andern Inhalt
haben. Der vom Gesetz geschaffene Ubertretungsbegriff
wirkt sich auch noch in Art. 333 II dahin aus, da@3 fiir in
der Nebenstrafgesetzgebung des Bundes enthaltene Delikte
mit der Androhung einer Freiheitsstrafe von nicht mehr
als 3 Monaten die allgemeinen Bestimmungen iiber die
Ubertretung Anwendung finden sollen. Hinzugefiigt wird,
daBl in diesen Fillen, wenn in einem Nebenstrafgesetz die
Gefangnisstrafe angedroht wird, kiinftig ,,statt auf Ge-
fangnis auf Haft zu erkennen ist*‘??). Dazu ist endlich
noch der Art. 39 des Gesetzes, die Bestimmung iiber die

21) UUber die Dreiteilung: Verbrechen, Vergehen, Uber-
tretungen und die Legaldefinitionen namentlich Sten. Bull. St.Rat,
1931, 131, 13%, 3560.

22) Zwur Frage im ganzen, auch mit Hinweisen auf die eid-
genossischen Entwiirfe, Hafter, Lehrbuch, Allg. Teil, 88 ff. und
dort zitierte ILiteratur. Vgl. auch BI. fiir ziircher. R.spr. 34, 82
und 35, Nr. 132; ferner besonders Entscheidungen des Bundes-
gerichtes, 56 I, Nr. 67, 418 ff. (Fall Bassanesi) und dazu
Hafter, Z. f. StR 45, 149 ff.

23) Beispiele: Das BG von 1932 iiber den Motorfahrzeug- und
Fahrradverkehr sieht in zahlreichen Fillen Gefingnisstrafen von
weniger als 3 Monaten vor. Es handelt sich also um Uber-

tretungen: Art. 58 II und III, 59 I, 60 II, 61 II, 63, 64 II; vgl.
auch das Lebensmittelpolizeigesetz von 1905, Art. 39—41.
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Haftstrafe, zu vergleichen. Der allgemeine Strafrahmen
fir diese Strafart betrigt 1 Tag bis 3 Monate.

Fiir das Bundesstrafrecht ist damit in Zukunft
die Umgrenzung des Ubertretungsstrafrechts und die
Abgrenzung der Ubertretungen von den Vergehen klar
geordnet??). Und es fragt sich jetzt, ob diese Ordnung
im vollen Umfang auch fiir das den Kantonen
vorbehaltene Ubertretungsstrafrecht zu gelten
hat. Geht man davon aus, daf3 der in Art. 335 verwendete
Begriff des Ubertretungsstrafrechts aus den andern Stellen
des eidgendssischen Gesetzes, in denen er seine Rolle
spielt, zu interpretieren ist, so ist man zundchst geneigt,
die Frage zu bejahen. Aber ich bin der Auffassung, daf
eine Unterscheidung zu treffen ist:

a) In dem ihnen vorbehaltenen Ubertretungs-
strafrecht i.e. S. sind die Kantone insoweit durch das
Bundesrecht beschriankt, als sie keine Tatbestinde auf-
stellen diirfen, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
3 Monaten bedroht sind. Wéire es anders, so wiirden sie —
im Hinblick auf die im eidgenossischen Gesetz getroffene
Ordnung — Vergehenstatbestinde schaffen, wasihnen nicht
erlaubt ist2°).

b) Anderseits besteht aber fiir die Kantone in dem
durch das eidgendssische Gesetz gegebenen Rahmen doch

21) Das war bisher nicht der Fall, woraus sich in der kan-
tonalen Rechtsprechung, namentlich bei der Anwendung des
Motorfahrzeuggesetzes, Schwierigkeiten ergaben, deshalb, weil
in kantonalen Rechten die Beurteilung von Delikten verschieden
ist, je nachdem es sich um ein Vergehen (Zustandigkeit der Ge-
richte) oder um eine Ubertretung (Polizeistrafverfahren, Ver-
waltungsbehorden) handelt; dazu BIl. f. ziircher. R.spr. 34,
Nr. 34; 35, Nr. 132.

25) Die Freiheit der Kantone, dariiber zu bestimmen, ob die
nach dem eidgendssischen Recht als Ubertretung zu charakteri-
sierenden Delikte im ordentlichen Strafprozef3 durch den Richter
oder in einem besondern Polizeistrafverfahren (Verwaltungs-
behorden) zu beurteilen sind, wird dadurch nicht beriihrt. Das
ist kantonales Justizverfassungs- und Prozefirecht.
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eine gewisse Freiheit. Das scheint sich mir aus der Ent-
wicklungsgeschichte des Gesetzes zu ergeben. Der E 1918,
Art. 352 III, hatte den Kantonen vorschreiben wollen,
daB3 als Freiheitsstrafe ,,nur die Haftstrafe, so wie sie
dieses Gesetz vorsieht'’, zuldssig sein solle. Diese Be-
stimmung wurde von der Bundesversammlung fallen
gelassen (oben S. 5 a). Grundsétzlich haben die Kantone
daher die Moglichkeit, ihre fiir kantonale Ubertretungen
anzuwendende Freiheitsstrafe nach ihrem Gutfinden zu
gestalten. Die Namengebung — Gefdngnis, Haft — steht
ihnen frei, und die in Art. 39 des eidgendssischen Gesetzes
fiir den Vollzug der Haftstrafe aufgestellten Vorschriften
binden sie nicht. Es bleibt auch dem kantonalen Uber-
tretungsstrafrecht anheimgestellt, ob es, um ein Beispiel
zu nennen, bei kantonalen Ubertretungen den im eid-
genossischen Recht vorgesehenen bedingten Vollzug einer
Haftstrafe (Gesetz Art. 41) zulassen will oder nicht. —
Ob die Ausnutzung solcher Freiheiten zweckmiBig ist,
ist eine andere Frage. Die Kantone haben dafiir zu sorgen,
dal3 die den Vorschriften des StGB entsprechenden Straf-
anstalten zur Verfiigung stehen und daf} der Anstaltsbetrieb
dem Gesetz entspricht (Art. 382, 383). Sie miissen also
besondere Haftanstalten — vgl. Art. 39 Ziff. 1 1T —
einrichten. Dann ist es wohl fast selbstverstandlich, daf3
sie die bei Ubertretungen in Betracht kommende Freiheits-
strafe in derselben Anstalt und in derselben Weise voll-
ziehen, gleichgiiltig, ob es sich um eine Ubertretung aus
eidgenossischem oder aus kantonalem Recht handelt.
Die hier von den Kantonen zu treffende LLosung steht im
itbrigen mit der Frage im Zusammenhang, ob die Kantone
fiir ihr Ubertretungsstrafrecht die vom eidgendssischen
Gesetz fir die Ubertretungen aufgestellten Allgemeinen
Bestimmungen (Art. 101 ff.) iibernehmen wollen oder
nicht; unten S. 19 a und ff.

¢) Zu Zweifeln Anlal3 gibt eine andere Frage, die man
so formulieren kann: Ergeben sich fiir die kantonalen
Ubertretungsstrafrechte einzelne Einschrinkungen aus
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Tatbestdnden, die im eidgendssischen Recht enthalten
sind ?

Das Problem und seine Losung kann am besten an
einigen Beispielen, die sich bei einer Durchsicht kantonaler
Rechte leicht vermehren lassen, klargemacht werden.

Zunichst zwei Beispiele dafiir, dal den Kantonen
Freiheit gelassen wird: Noch der E 1918 enthielt die
Ubertretungstatbestinde Wald- und Feldfrevel (Art. 299)
und Ausbeutung der Leichtgldubigkeit durch Wahrsagen,
Traumdeuten, Kartenschlagen, Geisterbeschworen oder
Anleitung zum Schatzgraben (Art. 304). In der parla-
mentarischen Beratung sind die beiden Artikel gestrichen
worden, durchaus in der Meinung, dal3 sie den kantonalen
Ubertretungsstrafrechten freigegeben werden sollten. Es
sind typische Fille, bei denen auf lokale Besonderheiten
Riicksicht genommen werden soll, bei denen das Bediirfnis
nach einer einheitlichen Ordnung fiir das ganze I.and nicht
besteht?®). Obschon der sogenannte Wald- und Feldfrevel
wohl immer den Tatbestand des Diebstahls (Gesetz
Art. 137), eventuell auch der Entwendung (Gesetz Art. 138)
erfiillt, kann von der Anwendung dieser Bestimmungen
auf den-,,Frevler* nicht die Rede sein. Etwas anders
verhilt es sich bei der Ausbeutung der Leichtglaubigkeit
durch Wahrsagen und andere Kiinste. Dasisteinbetrugs-
dhnlicher Tatbestand, wobei, je nach der Lage des
Einzelfalles, die Bestimmungen iiber den Betrug, eventuell
auch iiber den Wucher, vorbehalten bleiben sollen. Hier
hat, was sich aus der Entwicklung des Gesetzes ergibt,
der eidgendssische Gesetzgeher den Kantonen eine Er-
ginzung durch Schaffung von Ubertretungsrecht ein-
rdumen wollen2?). Von einer abschliefenden und kan-

28) Dazu auch Striauli, Sten. Bull. Nat.Rat, 1929, 618.

2"y Hafter, StR, Bes. Teil, 284 f. und dort zitierte Lite-
ratur. Solche Ubertretungstatbestiinde haben z. B. heute schon
Luzern PolStG § 118, Bern StGB Art. 256, Ziff. 3, Freiburg
Art. 191 I und II, Basel-Stadt PolStG § 112. Siehe auch das
bemerkenswerte Urteil des thurgauischen Obergerichtes, SJZ 17,
300, Nr. 58.
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tonales Recht ausschlieBenden Ordnung dieser Gebiete
hat der eidgenossische Gesetzgeber absehen wollen.
Widerspriiche zum StGB ergeben sich nicht??),

Jetzt aber zwei Beispiele, bei denen ich das Gegenteil
annehmen mufl: Nach Art. 194 des Gesetzes ist wider-
natiirliche Unzucht zwischen Menschen nicht schlechthin
strafbar, sondern nur bei Verfithrung Minderjihriger, beim
Mif3brauch einer Notlage oder von Abhingigkeitsverhilt-
nissen und endlich bei gewerbsmiéfBliger Veriibung. Die
Entwicklungsgeschichte des Artikels zeigt deutlich, daB3
der eidgendossische Gesetzgeber die Strafbarkeit wider-
natiirlicher Unzuchtshandlungen zwischen Menschen ein-
schrinken wollte??). Schon die spitern Vorentwiirfe
stehen auf diesem Standpunkt (VE 1896, Art. 124;
VE 1903, Art. 134 usw.; E 1918, Art. 169). Es geht auch
aus den Gesetzesberatungen immer wieder hervor??).
Daraus ergibt sich der Schluf, daB der eidgendéssische
Gesetzgeber die Frage der Strafbarkeit widernatiirlicher
Unzucht zwischen Menschen im Sinne gewisser Be-
schrinkungen abschlie8end hat regeln wollen, dal} also
den Kantonen erweiternde Ubertretungstatbestinde nicht
vorbehalten bleiben sollten. Wiirden die kantonalen
Rechte Tatbestiande beibehalten oder schaffen, die iiber
den Inhalt des Art. 194 des StGB hinausgehen, so wiirde
sich ein m. E: unzuldssiger Widerspruch mit dem

28) Uber kantonale Gesetze gegen den Kommunismus, deren
Erérterung in einen andern Zusammenhang gehort, unten S. 26 a
und ff. Bemerkenswert ferner Prot. II. Exp.komm. 3, 205 ff. mit
der Feststellung, dal3 es den kantonalen Strafrechten vorbehalten
bleibt, mit Ubertretungsstrafen gegen das Konkubinat vorzu-
gehen. Daten und Literatur dazu bei Hafter, StR, Bes. Teil,
176 1.

29) Anders der Art. 157 des MilStG, der widernatiirliche
Unzucht schlechthin fiir strafbar erklart. Hier spielen Inter-
essen der militdrischen Ordnung und Disziplin eine Rolle.

30) Die Daten dariiber sind zusammengestellt bei Hafter,
StR, Bes. Teil, 159, Anm. 4.

Zeitschrift fir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 58. 2a
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Bundesrecht ergeben®!). — Ahnlich verhilt es sich bei
den Beziehungen der kantonalen Rechte zu den Art. 205
bis 207 des StGB. Sie stellen den vom Bundesgesetzgeber
vorgesehenen Kampf gegen die Prostitution dar: Strafbar
soll sein die 6ffentliche unziichtige Beléstigung (Art. 205),
das gewerbsmiflig und offentlich geschehende Anlocken
zur Unzucht (Art. 206) und die Beldstigung der Mit-
bewohner eines Hauses oder der Nachbarschaft durch die
Ausiibung gewerbsmifliger Unzucht (Art. 207). Auch
hier mufl man eine abschlieende strafrechtliche Rege-
lung durch das Bundesrecht annehmen in dem Sinne,
da3 die Kantone nicht dariiber hinausgehen und die
Prostitution schlechthin unter Strafe stellen diirfen. Man
soll dabei nicht iibersehen, dal3 es dem kantonalen Gesetz-
geber durchaus freisteht, den Kampf gegen die Prosti-
tution durch Bestimmungen des Verwaltungs- und nament-
lich des Fiirsorgerechts selbstédndig zu fithren. Nur Straf-
bestimmungen, die iiber das eidgendssische Gesetz hinaus-
gehen, sind kiinftig in den kantonalen Rechten3?) nicht

31) Der Art. 194 des StGB handelt nur von widernatiirlicher
Unzucht zwischen Menschen, nicht von Unzucht zwischen
Mensch und Tier. Aus der Gesetzesberatung ergibt sich, dag
der eidgenossische Gesetzgeber die Bestialitat nicht unter Strafe
stellen wollte; vgl. dariiber die Daten bei Hafter, StR, Bes. Teil,
161, Anm. 2. Es bleibt fraglich, ob die Kantone einen ent-
sprechenden Tatbestand als Ubertretung beibehalten oder schaffen
konnen; siehe z. B. noch das erste aargauische Erginzungsgesetz
betreffend die Strafrechtspflege, § 1d, der die Bestialitit als
Zuchtpolizeidelikt fiir strafbar erklirt. Ein Widerspruch zu
Art. 194 des StGB besteht hier nicht, héchstens ein Widerspruch
mit den Gesetzesmaterialien. Die Entscheidung ist wohl cher
zugunsten der Freiheit der Kantone zu treffen.

32) Vgl. z. B. Luzern PolStG § 146 und St. Gallen StGB
Art. 178, die gewerbsmafBige Unzucht von Frauen schlechthin
mit Strafe bedrohen. St. Gallen Art. 177 und andere Kantone
bestrafen auch die einfache Unzucht, also jeden aulBerehelichen
Geschlechtsverkehr. Auch solche Bestimmungen miissen mit
dem Inkrafttreten des eidgenossischen Gesetzes entfallen, weil
sonst, auf einem Umwege, wiederum auch die Prostitution zur
Strafe gelangen wiirde.
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mehr zuldssig. Der Satz des Art. 335 des Gesetzes, wonach
den Kantonen das Ubertretungsstrafrecht insoweit vor-
behalten bleibt, ,,als es nicht Gegenstand der Bundes-
gesetzgebung ist”, kommt hier eindrucksvoll zur Geltung.
Es gibt aber auch eine innere Rechtfertigung dieser
LLosung: Der Kampf gegen die Prostitution ist wirkungs-
voller — und auch menschlicher —, wenn o6ffentliche und
private Fiirsorge ihn aufnehmen. Ferner wird schon heute
nicht selten gegeniiber Prostituierten die Entmiindigung
wegen lasterhaften Lebenswandels gemill Art. 370 des
ZGB durchgefiihrt®). Geringfiigige Ubertretungsstrafen

haben kaum eine groBle Wirkung. Strafen — neben den
immer in Betracht zu ziehenden, den Kantonen iiber-
lassenen Fiirsorgemaflnahmen — sind dagegen gerecht-

fertigt, wenn die Prostitution in der Offentlichkeit sich
breitmacht und andere beldstigt. Das kommt in den
Art. 205—207 des StGB ausreichend zur Geltung.

Bei dem den Kantonen iiberlassenen Ubertretungs-
strafrecht bedarf noch eine andere Frage der Losung oder
wenigstens der Abklarung. Der Vorbehalt zugunsten der
Kantone rdumt dem kantonalen Gesetzgeber selbst-
verstiandlich die Befugnis ein, fiir das thm belassene
Strafrecht Allgemeine Bestimmungen aufzustellen.
Wihrend der Gesetzesberatung ist das nie angezweifelt
worden, doch haben frithere Entwiirfe die subsididre
Anwendung der Allgemeinen Bestimmungen des StGB
betreffend Ubertretungen vorgesehen (Vorentwiirfe 1903
und 1911 zu einem besondern Bundesgesetz betreffend
Einfithrung des StGB, Art. 10). Der endgiltige Text
sagt das nicht mehr.

Es handelt sich um eine Frage, die in den Kantonen
verschieden, nach Uberlegungen gesetzgeberischer Zweck-
méiligkeit, gelost werden kann. Kantone, die heute schon

38) Kaufmann, Kommentar Familienrecht - (2. Aufl),
Art. 370, N. 20 ff.; Weifl, Sammlung von Entscheiden zum
ZGB,; 1, Nr, 1543 ff,
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ein Polizeistrafgesetz mit einem Allgemeinen Teil besitzen,
wie z. B. Luzern §§ 1-—41 und Basel-Stadt §§ 1—21, haben
die Moglichkeit — aber nicht die Pflicht —, ihre All-
gemeinen Bestimmungen den Art. 101 ff. des eidgenos-
sischen Gesetzes anzupassen. Kantone dagegen, die keine
zusammengefaite Bearbeitung ihres Ubertretungsstraf-
rechts besitzen und auch nicht die Schaffung eines Polizei-
strafgesetzes in Aussicht nehmen, sondern beim System
der Nebengesetze bleiben, haben mehrere Moglichkeiten:
sie konnen in ihren Einfiihrungserlassen fiir ihr Uber-
tretungsstrafrecht Allgemeine Bestimmungen aufstellen
und sie ganz oder teilweise nach Art. 101 ff. des StGB
gestalten. Sie konnen aber auch ihre strafrechtlichen
Nebengesetze mit allgemeinen Normen ausstatten.
Unbedenklich und wiinschenswert ist aber wohl, da
die Kantone fiir die Allgemeinen Bestimmungen ihres
Ubertretungsstrafrechts sich moglichst eng an das StGB
anschlieen. Mehr als bisher werden die kantonalen Be-
hoérden Ubertretungen aus eidgendssischem und aus
kantonalem Recht zu beurteilen haben, und es wire wenig
sinnvoll, wenn die kantonalrechtlichen Ubertretungen
unter andern allgemeinen Bestimmungen, z. B. tlber
Versuch, Beihilfe, bedingten Strafvollzug, Verjahrung,
stehen wiirden als bundesrechtliche Delikte. Das schlie3t
nicht aus, daBl die Kantone, namentlich etwa in ihrer
Nebengesetzgebung, Bestimmungen treffen, die von den
Grundsiatzen des Allgemeinen Teils des StGB abweichen.
Sie konnen besondere Strafarten gestalten, wenn es ihnen
notwendig erscheint, und z.B. auch vom StGB ab-
weichende Normen iiber Riickfall, bedingten Strafvollzug,
Verjihrung usw. aufstellen®?). — Fiir die gesetzgeberische

3) Ziircher hat das bereits in seinen Erlauterungen zum
3. Buch des G (1915), 6, betont, aber hinzugefiigt, dal durch die
Ubernahme der Allgemeinen Bestimmungen des StGB in das
kantonale Ubertretungsstrafrecht den Kantonen ,,eine grofle
Arbeit abgenommen und dem Volke ein gutes Stiick Rechts-
sicherheit gewihrt wird“. Ebenso Kuhn, Z.f. StR 53, 11.
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Gestaltung einer solchen Losung kénnen sich die Kantone
den Art. 333 I des StGB zum Muster nehmen. Danach
finden die Allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes
auf Taten, die in andern Bundesgesetzen3®) mit
Strafe bedroht sind, insoweit Anwendung, als diese Bundes-
gesetze nicht selbst Bestimmungen aufstellen. Ubertrigt
‘man diesen Grundsatz sinngemifl auf das den Kantonen
iiberlassene Ubertretungsstrafrecht, so kann er lauten,
daB3 die Allgemeinen Bestimmungen des eidgendssischen
Strafgesetzbuches betreffend die Ubertretungen (Art. 101
bis 109) auf Ubertretungen, die in kantonalen Gesetzen
mit Strafe bedroht sind, insoweit entsprechende Anwen-
dung finden sollen, als diese kantonalen Gesetze nicht
selbst Bestimmungen aufstellen®®). Aus den von den
Kantonen in diesem Zusammenhang zu priifenden Einzel-
fragen will ich eine besonders herausheben:

In Art. 333 III des StGB steht der Satz, da3 die in
andern Bundesgesetzen unter Strafe gestellten Uber-
tretungen auch bei bloBer Fahrlassigkeit des Téters straf-
bar sein sollen, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift
nur die vorsiatzliche Begehung mit Strafe bedroht ist.
Diese Bestimmung geht von der Auffassung aus, dafl das
Schuldprinzip restlos auch im Ubertretungsstrafrecht
gelten soll, daB auch hier eine Bestrafung nur erfolgen
darf, wenn der Téater vorsiatzlich oder wenigstens fahrléssig
gehandelt hat. Das sogenannte Formaldelikt, bei dem
lediglich auf den Erfolg und nicht auf die Schuld des
Ubertretungstiiters abgestellt wird, ist damit zum Ver-
schwinden gebracht. Das entspricht nicht nur dem StGB,
sondern auch der Auffassung, die in der neuern Sonder-

Ablehnend dagegen Cornaz, Prot. I. Exp.komm., 2, 710, der
sich fur die vollstindige Unabhangigkeit des kantonalen vom
eidgenossischen Ubertretungsstrafrecht aussprach.

%) RegelmaBig, wenn auch nicht ausschlieBlich, handelt es
sich bei den Tatbestinden in der Nebenstrafgesetzgebung des
Bundes um Ubertretungsstrafrecht.

%6) I'lir die Durchfithrung im einzelnen siehe unten S. 48 a und ff.
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gesetzgebung des Bundes und in der heutigen Recht-
sprechung des Bundesgerichts zum Ausdruck kommt37?).
In zunehmendem Ma@le hat sich auch die neuere Straf-
gesetzgebung der Kantone zu der Anschauung bekannt,
daB auch bei Ubertretungen aller Art die Schuld Voraus-
setzung der Bestrafung ist, daBl dem Tater mindestens
eine Fahrlassigkeit zur Last gelegt werden mubl, so Ziirich
in § 327 der StPrO, ebenso, in engem Anschlufl an
Art. 333 III des eidgendssischen Gesetzes, Basel-Stadt,
PolStG § 10, und Freiburg, StGB Art. 192. Auch Luzern,
PolStG § 32, bestimmt: ,,Eine gesetzwidrige Handlung
oder Unterlassung wird zum Polizeivergehen nur dann,
wenn sie dem Vorsatze oder der Fahrlissigkeit des Téters
beigemessen werden kann.* Aber ganz allgemein ist in
der Schweiz dieser Gedanke noch nicht durchgedrungen.
Die Auffassung, daB wenigstens bestimmte Ubertretungen
auch ohne Schuld des Titers bestraft werden sollen, tritt
gelegentlich immer noch hervor2®). Es ist zu wiinschen,
dafl die Kantone anlallich der Einfithrung des eid-
genossischen StGB die Gelegenheit wahrnehmen, das
Schuldprinzip auch bei dem ihnen iiberlassenen Uber-
tretungsstrafrecht zur Geltung zu bringen. Das konnen
sie in ihren Einfithrungserlassen tun, sei es, daB} sie es
besonders bestimmen oder einfacher und besser, indem sie
auch fiir ihre Rechte die Allgemeinen Bestimmungen des

37y Entsch. BGer. 39 I, 402 f. (Zolldelikte); 47 I, 350; 56 1,
559 f. Uber den Stand der Frage in der Literatur und Hinweise
auf weitere Judikatur bei Hafter, StR, Allg. Teil, 99 f. und 107
und neuer Kirchhofer, Z. f. StR 48, 154 ff., auch Mdiller,
Die Schuldfrage im Ubertretungsstrafrecht, Ziircher Diss. (1928).

38) Vierteljahrsschrift fiir aargauische Rechtsprechung, 21,
140; Répertoire (vaudois) des arréts, 42 ff. 46 f. und SJZ 23, 204,
Nr. 168 mit der Feststellung: ,,Nach waadtlindischem Recht
gehort ein Verschulden nicht zum Tatbestand einer Ubertretung.
Ferner St. Gallen, Entscheidungen des Kantonsgerichts, 1931,
Nr. 24: Ubertretungen des Fabrikgesetzes sind Formaldelikte.
Fiir die Strafbarkeit geniigt das Vorliegen des objektiven Tat-
bestandes.
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StGB betreffend die Ubertretungen und die bereits er-
wihnte Bestimmung des Art. 333 III iibernehmen.

2. Die zweite Gruppe: Art. 335 Ziff. 1 II des StGB
gibt den Kantonen die Befugnis, die Ubertretung
kantonaler Verwaltungsvorschriften mit Strafe
zu bedrohen. Ob diese Bestimmung, die auch in allen
Entwiirfen enthalten war, notwendig ist, bleibt fraglich?®).
Wenn man, was sich wenigstens der Regel nach vertreten
148t, die im Zusammenhang mit dem kantonalen Ver-
waltungsrecht erlassenen strafrechtlichen Normen zum
Ubertretungsstrafrecht zihlt, so reicht der im ersten
Absatz des Artikels aufgestellte Grundsatz, nach dem den
Kantonen das Ubertretungsstrafrecht insoweit vorbehalten
bleibt, als es nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung
ist, aus. Die besondere Nennung des kantonalen Ver-
waltungsstrafrechts kann man jedoch auf verschiedene
Weise erklaren: Entweder handelt es sich nur um einen
den ersten Absatz des Art. 335 durch ein besonderes
Beispiel verdeutlichenden Hinweis, oder aber um ein den
Kantonen vorbehaltenes Gebiet, das nicht ausschliellich
Ubertretungsstrafrecht, sondern weitergehend unter Um-
stinden auch Vergehenstatbestinde enthalten darf.
Ob das der Gedanke des Gesetzgebers war, 14t sich aus
den Gesetzesmaterialien nicht sicher feststellen®?). In
der Regel gehoren allerdings die Delikte des Verwaltungs-
strafrechts zu der kleinen Kriminalitiat, bei der man mit
Ubertretungsstrafen auskommt.

39) Zircher, Erlauterungen VE 1908, 1, zieht aus Art. 64bis
der BV, der den Bund ,,zur Gesetzgebung im Gebiete des Straf-
rechts befugt, den Schlull, das Disziplinar- und Ordnungs-
strafrecht bleibe, entsprechend dem Begriffe, der sich mit dem
Ausdruck Strafrecht verbindet, von der Verfassungsbestimmung
unberiihrt. — Fraglich bleibt hier nur, was man unter den Begriffen:
Disziplinar- und Ordnungsstrafrecht zu verstehen hat, wie weit
namentlich der — sehr vage — Begriff Ordnungsstrafrecht reicht.

40) Klar liegen die Verhiltnisse dagegen bei der Ziffer 2 des

Art. 335, bei dem den Kantonen vorbehaltenen Steuerstrafrecht;
siehe unten S. 38 a und ff,
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Eine Unterscheidung zwischen Verwaltungsstrafrecht
1. e. S. und Disziplinarstrafrecht empfiehlt sich:

a) Als Verwaltungsstrafrecht sind Strafrechts-
satze anzusprechen, die der Durchfithrung verwaltungs-
rechtlicher Bestimmungen dienen sollen. Die zugrunde
liegende Norm ergibt sich aus einem verwaltungsrechtlichen
Erla — einem Fiskalgesetz, aus Gesetzen zum Schutz
der offentlichen Gesundheit, der offentlichen Sicherheit
usw. Soweit zur Durchfithrung dieser Gesetze der Ver-
waltungszwang nicht als ausreichend betrachtet wird,
hilft der Gesetzgeber mit Strafbestimmungen nach. Um
hier iiber das zukiinftige Verhiéltnis zwischen Bundes- und
kantonalem Recht Klarheit zu gewinnen, ist davon aus-
zugehen, daf3 der Bund die von ihm erlassenen Verwaltungs-
gesetze mit den erforderlichen Strafbestimmungen selbst
ausstattet. Naheliegende Beispiele sind das Zollstrafrecht,
das Lebensmittelpolizeistrafrecht.

Die Lage kompliziert sich in allen denjenigen Féllen,
in denen Strafbestimmungen zum Schutze von Normen,
die dem kantonalen Verwaltungsrecht angehoren, fiir
notwendig gehalten werden. Es handelt sich, wenn man
auf die grundlegende Norm sieht, um kantonale Rechts-
gebiete, z. B. um kantonales Straflenrecht, kantonales
Wahlrecht, kantonale Medizinalpolizei. Darf hier der
Bund mit eidgenéssischen Strafbestimmungen einsetzen
oder mufl er solche Gebiete des Verwaltungsstrafrechts
uneingeschrinkt den Kantonen iberlassen?¢Y) Mit
Burckhardt (a.a.O.) habe ich kein Bedenken, dem
eidgendossischen Gesetzgeber die Befugnis einzurdumen,
in einem gewissen — allerdings grundsitzlich kaum
bestimmbaren — Umfang Strafbestimmungen zu schaffen,
fiir welche man die Grundlage, die Norm, in kantonalen
Verwaltungsrechten sehen kann. Burckhardt ist aber
auch darin zuzustimmen, dafl der eidgendssische Gesetz-

1) Fiir die nachfolgenden Darstellungen sind namentlich die
treffenden Eroérterungen bei Burckhardt, Kommentar BV
(3. Aufl.), 593 1. zu vergleichen.
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geber hier eine ,,taktvolle Zuriickhaltung® iiben mul,
,,um nicht mehr als notig dem materiellen Recht der
Kantone vorzugreifen* (a.a. O. 394). Wie sich das fir
das Verhéltnis: eidgenossisches StGB-kantonale Rechte
auswirkt, ergibt sich aus den folgenden Beispielen, wobei
der Satz in Art. 335 I, daBl der Vorbehalt zugunsten der
Kantone nur so weit reicht, als die Bundesgesetzgebung
nicht regelt, auch hier seine Wirkung iiben muf3:

Art. 37 des sanktgallischen Gesetzes vom 15. Mai
1925 betreffend die Bekimpfung der Trunksucht??), ein
verwaltungsrechtliches Gesetz, bestraft die Abgabe gei-
stiger Getranke an Kinder. Der Tatbestand stimmt fast
wortlich mit Art. 136 des eidgendssischen StGB iiberein.
Die Strafdrohung lautet auf Geldbulle bis zu 150 Franken
oder auf Gefdngnis bis zu 14 Tagen, mit der Moglichkeit,
beide Strafen miteinander zu verbinden. Nach Art. 136
des StGB ist der Tater dagegen mit Haft bis zu 3 Monaten
oder mit Bufle bis zu 2000 Franken strafbar. Wenn der
Tater aus Gewinnsucht handelt, ist die urteilende Behorde
iiberdies an diesen Hochstbetrag nicht gebunden (StGB
Art. 106). Die Verbindung von Haft und Bulle ist auch
nach dem StGB Art. 50 II zuldssig. Art. 107 sieht noch
vor, daf} bei mildernden Umstdnden Bulle an Stelle der
Haft zu treten hat. Wihrend der Tatbestand im sankt-
gallischen und im eidgendssischen Gesetz den gleichen
Inhalt hat, weichen die Strafdrohungen erheblich von-
einander ab. Die Lage ist ganz klar. Art. 37 des sankt-
gallischen Gesetzes, eine Strafbestimmung auf kantonaler
verwaltungsrechtlicher Grundlage, wird durch den Art. 136
des StGB aufgehoben. Die kantonale Bestimmung steht,
in 1lhren Strafdrohungen, im Widerspruch mit Bundes-
recht?s).

42) Abgedruckt in Z. f. StR 39, 119 ff.

%) Dagegen bleibt, um ein Gegenbeispiel zu nennen, Art. 36
des sanktgallischen Gesetzes, der Strafen und Mallnahmen gegen
,,Betrunkenheit“ wvorsieht, aufrecht, da das StGB keine ent-
sprechenden Tatbestidnde enthalt. Art. 263 des StGB: Veriibung
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Ein ziircherisches Gesetz vom 12. August 1894 be-
treffend das Vorschlagsrecht des Volkes*?) bestimmt in
§ 15: ,,Wer unter ein Initiativbegehren einen fremden
Namen setzt oder seinen eigenen Namen mehrfach unter-
zeichnet, oder wer ein solches Begehren unterschreibt,
ohne stimmberechtigt zu sein, ist mit Polizeibufle bis auf
80 Franken zu belegen.* Auch hier handelt es sich um einen
Ubertretungstatbestand auf kantonal-staats- oder -ver-
waltungsrechtlicher Grundlage. Da jetzt der Art. 282
Ziff. 1 II des StGB denjenigen, der ,,unbefugt an einer
Wahl oder Abstimmung oder an einem Referendums- oder
Initiativbegehren teilnimmt‘, mit Gefdngnis oder mit
Bufle bedroht (Vergehenstatbestand!), so bleibt fiir die
ziircherische Ubertretung kein Raum mehr.

Wenn man die kantonalen Verwaltungsstrafrechte
durchgeht, so 1dBt sich eine aullerordentlich grole Zahl
von Bestimmungen finden, die mit dem Inkrafttreten des
eidgendssischen StGB entfallen miissen. Die beiden soeben
erorterten Beispiele, die leicht vermehrt werden kénnen, soll-
ten geniigen, um die Grundsitze klarzumachen, nach denen
das Verhéltnis zwischen dem eidgendssischen StGB und den
kantonalen Verwaltungsstrafrechten sich gestalten wird.

Eine Ergdnzung durch die Besprechung eines be-
sondern Falles von einer gewissen Aktualitat ist aber
angezeigt. Es handelt sich um die Gesetzgebung ins-
besondere der Kantone Neuenburg, Genf und Waadt
zur Bekdmpfung kommunistischer und anderer umstiirz-
lerischer Organisationen®®). Die Frage, ob diese sogenannten

einer Tat in selbstverschuldeter Trunkenheit, hindert die Kantone
nicht, erganzende Strafbestimmungen zu schaffen. Vgl. noch
Art. 331 des eidg. E. 1918, eine Bestimmung iiber ,,Trunkenheit‘’,
die nicht in das G iibernommen wurde. Also bleibt die Freiheit
des kantonalen Gesetzgebers gewahrt.

41) Sammelwerk der ziircher. Gesetzgebung, 1, 107 ff.

45) Auch in Ziirich wurde ein entsprechendes Gesetz an-
geregt; vgl. Amtsblatt des Kantons Ziirich, Textteil, 203 f. Diese
Plane wurden bisher nicht weitergefiihrt. Das waadtldndische
Gesetz sur les associations illicites erging am 21. November 1938.
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kantonalen Antikommunistengesetze nach dem Inkraft-
treten des eidgendssischen StGB noch Bestand haben
konnen, ist schon in den abschlieBenden Beratungen iiber
das StGB und auch im Laufe der Abstimmungskampagne
aufgeworfen worden. Eine klare Antwort ist meines
Wissens bisher nicht erfolgt. Ich versuche sie, wobei
namentlich die Erorterung des neuenburgischen Gesetzes
zu einigen Schwierigkeiten fiihrt.

Der Kanton Neuenburg hat am 23. Februar 1937
ein Gesetz ,,portant interdiction des organisations com-
munistes ou subversives‘* erlassen*®). Der Grundlage nach
handelt es sich um ein verwaltungsrechtliches Gesetz.
Art. 1 bestimmt:

,»oont declarés dangereux pour I'Etat et illégaux,
aussi bien dans leur but que dans leur moyens, le parti
communiste et toutes les organisations qui s’y rattachent
ou qui s’en inspirent.‘

Der kommunistischen Partei, ihren Sektionen und
Zellen usw. wird jede Titigkeit (activité politique ou
autre) verboten. Der Staatsrat wird erméchtigt, die
unerlaubten Verbindungen (les organisations illicites) auf-
zuheben. Art. 3 erkliart, daB3 die Zugehorigkeit zur kom-
munistischen Partei oder zu einer andern mit ihr in Ver-
bindung stehenden Organisation mit der Bekleidung eines
offentlichen Amtes oder einer Lehrstelle unvereinbar ist.
Bestehende Anstellungsverhaltnisse solcher Personen sollten
daher mit dem Inkrafttreten des Gesetzes als aufgehoben
gelten (annulation des mandats publics attribués a des
communistes et résiliations des rapports de services des
fonctionnaires, employés et ouvriers de I'Etat ou des
communes appartenant soit au parti communiste, soit
aux organisations qui s’y rattachent ou quis’en inspirent).
In Art. 6 wird die Geltung des Gesetzes auf anarchi-
stische Gruppen und andere Vereinigungen, die sich zum

46) Einen staatsrechtlichen Rekurs gegen das Gesetz hat
bekanntlich das Bundesgericht abgewiesen; Entsch. 63 I, Nr. 56.
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gewaltsamen Umsturz bekennen (groupements préconisant.
Ia violence dirigés contre 'Etat démocratique), ausgedehnt.

Das alles ist kantonales Verwaltungsrecht,
dessen weitere Geltung durch das eidgendssische StGB
unberihrt bleibt.

Wie aber verhilt es sich mit den Strafbestimmungen,
die der neuenburgische Gesetzgeber zur Durchfiihrung
seiner verwaltungsrechtlichen Mallnahmen in das Gesetz
eingefiigt hat? Abgesehen von den noch zu erorternden
Art. 2 und 5 enthilt das Gesetz keine klar umschriebenen
Deliktstatbestinde. Der Art. 4 bestimmt nur, daBl die
Ubertretung des Gesetzes mit BuBle bis zu 5000 Franken
oder mit Gefingnis bis zu 2 Jahren strafbar ist, womit in
jedem Falle Einstellung in der biirgerlichen Ehren-
fahigkeit bis auf 10 Jahre verbunden werden mul}. Fir
leichtere FFélle ist, neben der in jedem Falle zu verhidngen-
den Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfihigkeit, Bulle
bis zu 200 Franken oder Gefidngnis bis zu 2 Monaten an-
gedroht. Immer abgesehen von den Art. 2 und 5 bereitet
es nicht geringe Miihe, festzustellen, was fiir Taten der
Strafe verfallen sollen. Aus Art. 1 IT und Art. 3 III kann
man immerhin herauslesen, dal3 jede Tétigkeit mit dem
Zweck, den Kommunismus, den Anarchismus oder andere
umstiirzlerische Gewaltlehren zu verbreiten, strafbar sein
soll*”). Fiir das Verhiltnis dieser Bestimmungen zum

47) Ohne daf3 die Frage hier abschlieBend untersucht zu
werden braucht, ist darauf hinzuweisen, dafl die weitere Geltung
der im Text erérterten neuenburgischen Strafbestimmungen seit
dem Bundesratsbeschlu3 vom 5. Dezember 1938 betreffend MaB-
nahmen gegen staatsgefihrliche Umtriebe und zum Schutze der
Demokratie zweifelhaft geworden ist. Er enthilt folgende Tat-
bestinde: Wer es unternimmt, die verfassungsmiflige Ordnung
der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu be-
seitigen oder zu gefihrden (Art.1 I); ferner: wer insbesondere
einer Propaganda des Auslandes Vorschub leistet, die auf die
Anderung der politischen Einrichtungen der Schweiz abzielt
(Art. 1 II); Qiberdies: wer ... MaBnahmen gegen die kommuni-
stischen Umtriebe oder gegen staatsgefidhrliches Propaganda-
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eidgenossischen StGB ist zunidchst festzustellen, dal} es
sich gemil den in Art. 4 aufgestellten Strafdrohungen um
Vergehen, nicht um bloBe Ubertretungen handelt.
Verleiht Art. 335 Ziff. 1 II des StGB den Kantonen das
Recht, im Zusammenhang mit verwaltungsrechtlichen
Normen nicht nur Ubertretungs-, sondern auch Vergehens-
tatbestinde zu schaffen? Die schon oben S.23a an-
gedeutete Irage gewinnt hier praktische Bedeutung.
Damit verbindet sich die andere Frage, ob das eidgendos-
siche StGB fiir die neuenburgischen Bestimmungen einen
ausreichenden Ersatz schafft oder ob, vom neuenburgischen
Standpunkt aus gesehen, eine L.iicke entsteht. Im Hinblick
auf den Art. 275 des eidgendossischen StGB: Rechts-
widrige Vereinigung, ergibt sich immerhin eine Liicke.
Nach Art. 275 wird mit Gefdngnis bestraft, wer eine Ver-
einigung griindet, die bezweckt oder deren Téatigkeit
darauf gerichtet ist, Handlungen vorzunehmen, die geméa}
Art. 265 (Hochverrat), 266 (Angriffe auf die Unabhéingig-
keit der Eidgenossenschaft), 271 bis 274 mit Strafe bedroht
sind. Strafbar macht sich iiberdies, wer einer solchen
Vereinigung beitritt, sich an ihren Bestrebungen be-
teiligt, zur Bildung solcher Vereinigungen auffordert oder
deren Weisungen befolgt. — Das neuenburgische Gesetz
geht aber weiter. Nach Art. 3 I1I macht sich auch strafbar,
wer, ohne mit einer unerlaubten Organisation in Ver-
bindung zu stehen, kommunistische oder andere um-
stiirzlerische Propaganda treibt. Ich nehme, wenn auch
nicht ohne Bedenken, an, daB3 dieser kantonalrechtliche
Tatbestand aufrecht erhalten werden kann?$).

material . . . zuwiderhandelt. Im Hinblick auf diese bundes-
rechtlichen Bestimmungen hat man im Kanton Ziirich, wie mir
mitgeteilt wurde, vorliufig davon abgesehen, den Gedanken
einer ,,Antikommunistengesetzgebung‘‘ weiter zu verfolgen.

48) Dazu auch Kuhn, Z.f. StR 53, 10, der schreibt, dal
kantonale Bestimmungen hinfillig werden, soweit sie ,,das gleiche
Schutzobjekt® haben wie die eidgendssischen, daB3 aber weiter-
gehende Strafsanktionen, gestiitzt auf die primire Kompetenz
des Kantons, fiir den Schutz seines Staatsgebietes zu sorgen,
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In Art. 5 I und II hat das neuenburgische Gesetz
ferner fast wortlich die Bestimmung des Art. 260 des
StGB iiber den Landfriedensbruch (émeute) iibernommen.
Diese Vorschrift mufl dem eidgendssischen Gesetz weichen,
wihrend die ergidnzende Bestimmung in Art. 5 III (pro-
vocation d’un attroupement) als kantonales Recht wohl
bestehen bleiben kann. Das ist auch fiir den Art. 2 des
neuenburgischen Gesetzes anzunehmen. Er bestimmt:
,.Sont interdits . .. I'offre, la remise, I’envoi ou la distri-
bution de tous journaux, écrits, feuilles volantes, mani-
festes et autre matériel de propagande ayant un caractére
communiste ou subversif.” Das ist eine einem Kanton
durchaus erlaubte Erginzung des eidgenossischen Rechtes,
fir die sich im eidgenossischen StGB kein Gegenstiick
findet und die mit ihm nicht im Widerspruch steht. Auf
alle Fille wird aber der Kanton Neuenburg nicht darum
herumkommen, sein Gesetz von 1937 zu revidieren und
dessen strafrechtliche Bestimmungen mit dem eid-
genossischen StGB in Einklang zu bringen.

Einfacher liegen die Verhéltnisse beim Genfer
Gesetz. Die staats- oder verwaltungsrechtliche Grundlage
bildet die ,,]loi constitutionnelle du 7 avril 1937 ajoutant
un article 14bis et un chiffre 4 a D’article 23 de la Consti-
tution genevoise’*. Das Verfassungsgesetz verbietet als
staatsgefahrlich kommunistische und ihnen affiliierte
Organisationen und gibt dem Groflen Rat die Befugnis,
auch andere unter auslindischem Einflull stehende Ver-
bénde und Organisationen, deren Tétigkeit fiir den Staat
oder die 6ffentliche Ordnung gefédhrlich i1st, zu untersagen.
Auf Grund dieser staats- und verwaltungsrechtlichen
Norm ist dann ein in der Volksabstimmung vom 13. Juni
1937 angenommener Art. 91bis in das Genfer StGB ein-
gefiigt worden mit dem Text:

aufrecht bleiben kénnen. Das Bundesgericht wiirde zu entscheiden
haben, ob eine auf Grund solcher kantonaler Bestimmungen erfolgte
Verurteilung Bundesrecht verletzt.
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,» Quiconque aura participé sciemment a la reconsti-
tution, sous une forme quelconque, apres qu’elles auront
¢té interdites, d’associations ou d’organisations affili¢es
directement ou indirectement & une organisation inter-
nationale ou étrangére dont l’'activité est dangereuse
pour I’Etat ou pour l'ordre public, sera puni de I'em-
prisonnement jusqu’a deux ans auxquels il pourra
étre ajouté une amende jusqu’a fr. 5000.—.*

Das ist ein Tatbestand, der m. E. mit dem Inkraft-
treten des eidgendssischen StGB entfallen mu3. An seine
Stelle tritt der gewill ausreichende, ja in seinen Tat-
bestandsvarianten teilweise weiter reichende Art. 275 des
StGB. Dal} die verwaltungsrechtlichen MaBlnahmen
des Genfer Verfassungsgesetzes — Verbots- und Auf-
losungsbefugnisse — weiterbestehen kénnen, ist dagegen
nicht zweifelhaft.

In diesem Zusammenhang ist auch noch das Ver-
hiltnis der Art. 323, 324 und 326 des StGB: Ungehorsam
in Betreibungs- und Konkurssachen zu den entsprechenden
Strafbestimmungen, die bisher in den kantonalen Ein-
fithrungsgesetzen zum eidgendssischen Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetz enthalten waren®?), zu priifen. Man
kann sich fragen, ob die Auseinandersetzung mit diesem
Ordnungsstrafrecht hierher gehort, ob es nicht eher
ProzeBstrafrecht (siche unten S. 36 a undf.) ist??). Aber die
schweizerische Schuldbetreibung liegt in der Hand von
— kantonalen — Verwaltungsbehorden. Ihnen gegeniiber
wird der Ungehorsam begangen, so dall es richtiger ist,
als zugrunde liegende Normen verwaltungsrechtliche Be-
stimmungen anzunehmen.

49) Uber den ,betreibungsrechtlichen Ungehorsam® wvgl.
Hafter, StR, Bes. Teil, 371 ff. und dort zitierte Literatur.

50) Als solches hat es z. B. Wach, Vergl. Darstellung des
deutschen und auslédndischen Strafrechts, Bes. Teil, 8, 25 f. und
91 bezeichnet.
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Im AnschluBl an die vom SchKG fiir den Konkurs-
und den Betreibungsschuldner und fiir gewisse Dritt-
personen aufgestellten Gebote und Verbote hat das eid-
genossische StGB in den Art. 323, 324 und 326 die er-
forderlichen Ubertretungstatbestinde geschaffen.  Sie
treten an die Stelle der bisherigen Strafbestimmungen in
den kantonalen Einfithrungsgesetzen zum SchK G, wobei
der Grundsatz aus Art. 335 Ziff. 1 I des StGB zur Geltung
kommt, daB den Kantonen das Ubertretungsstrafrecht
nur insoweit vorbehalten bleibt, als es nicht Gegenstand
der Bundesgesetzgebung ist. Das im eidgendssischen
StGB enthaltene Ordnungsstrafrecht ist, was eine Ver-
gleichung mit den zugrunde liegenden Normen des SchK G
ergibt, erschopfend, so dal} eine Erginzung durch weitere
kantonale Strafrechtssitze nicht notwendig erscheint;
siehe jedoch unten: Disziplinarstrafrecht.

b) Disziplinarstrafrecht. In Art. 335 des StGB
wird es als Vorbehalt zugunsten der Kantone nicht aus-
driicklich genannt. Dagegen hatte der VE Zircher von
1911, der ein besonderes Einfiihrungsgesetz zum StGB
vorgesehen hatte, ausdriicklich bestimmt, dal} die Kantone
befugt sein sollten, ,,gegeniiber Beamten und Angestellten
sowie gegeniiber Privaten, die mit Behorden in Verkehr
treten, Ordnungs- (Disziplinar-) Strafbestimmungen auf-
zustellen**®?). In die spitern Entwiirfe und in das Gesetz
ist das nicht iibernommen worden. Inseinen Erlduterungen
zum 3. Buch des Entwurfes, die im Mai 1915 erschienen,
schrieb Ziircher (S. 3), dall die Kantone ihr Ordnungs-
strafrecht gegen ihre Beamten und zu deren Schutz in
gleicher Weise ordnen kénnen, wie der Bund es mit Bezug
auf seine Beamten tut. Er fiigt den Satz hinzu: ,,Dieses
Ordnungsstrafrecht ist iiberall vom Begriffe des Straf-
rechts des Staates ausgeschieden.”” Ob dieser Satz,
wenigstens so absolut ausgesprochen, richtig ist, mag hier
dahingestellt bleiben. Fiir das Verhéltnis Bundesrecht-

1) Siehe schon oben S. 4a.
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kantonales Recht mul3 allein entscheidend sein, daf3 der
Bund sich dem Grundsatz nach um das Disziplinarrecht,
soweit es mit kantonalem Beamtentum und mit kan-
tonalen Gewaltsverhéltnissen zusammenhéngt, nicht zu
bekiimmern hat. Art. 64bis der BV hat sicher dem Bund
nicht die Befugnis gegeben, Disziplinarbestimmungen fir
die kantonalen Rechtsgebiete aufzustellen®?).

Man muf} daher von der grundsitzlichen Freiheit der
Kantone, ihr Disziplinarrecht nach ihren Bediirfnissen zu
gestalten, ausgehen. Zweifelsfragen iiber das Verhéiltnis
Bund-Kantone konnen sich, wie an einem Beispiel gezeigt
werden soll, auch hier ergeben: Der VE 1908 enthielt in
Art. 232 am Schlusse des Abschnittes iiber die Amts-
verbrechen den weit und allgemein gefalliten Tatbestand:
,» Wer die Pilichten seines Amtes grob vernachlissigt oder
verletzt, wird mit Gefingnis oder mit Bulle bestraft.*
Die Bestimmung war als eine Erginzung der in den voran-
stehenden Artikeln 223—231 umschriebenen Einzel-
tatbestinden von Amtsdelikten gedacht. In den Er-
lauterungen zum VE 1908 (S. 427{.) macht Ziircher
darauf aufmerksam, da@3 ,,Pflichtverletzungen** von Be-
amten zunidchst dem Gebiet des Ordnungsstrafrechts
angehoren und daB nur schwere Falle — grobe Ver-
nachlédssigung oder Verletzung der Amtspflicht — vor
den Richter gebracht werden sollen®). Die zweite LEx-
pertenkommission hat den Artikel gestrichen, weil sie
von der Auffassung ausging, dal3 Disziplinarbestimmungen

52) Vgl. z.B. Burckhardt, Kommentar BV (3. Aufl.)
594 f.: Disziplinarrecht, die Sanktion einer besondern, nicht
allgemeinverbindlichen Ordnung. Es dient der Zucht innerhalb
eines bestimmten Kreises und steht demjenigen Gemeinwesen zu,
von dem die besondere Ordnung ausgeht. Vgl. auch Germann,
StGB, Textausgabe, 225; Klaus, Ziircherisches Gesetz betreffend
die Ordnungsstrafen, Kommentar (1937), 1 ff.

5%) Ob, wie Ziircher, a.a. O. und Prot. II. Exp.komm. 5,
402; 6, 149 . annahm, dieser Art. 232 auch fahrliassige schwere
Amtspflichtverletzungen treffen sollte, ist zweifelhaft. Vgl. dazu
die Diskussion im Prot. II. Exp.komm. 5, 403 ff.; 6, 149 f.

Zeitschrift fir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 58. 3a



3ha Dr. Emst Hafter:

ausreichen, um die in den vorangehenden Artikeln nicht
besonders mit Strafe bedrohten Amtspflichtverletzungen
zu ahnden (Prot. 6, 150 f.). Damit ist, abgesehen von dem
hier nicht interessierenden Disziplinarrecht gegeniiber
Bundesbeamten, den Kantonen weite Freiheit gegeben,
ihr Beamtendisziplinarrecht nach ihrem Gutfinden aus-
zugestalten. Sie konnen vorsétzliche und fahrlissige
Amtspflichtverletzungen disziplinarisch ahnden.  Sie
konnen auch besondere, im StGB nicht vorgesehene
Strafen, z.B. Verweis, voriibergehende Einstellung im
Amte, zur Geltung bringen. Sie konnen, wie es vielleicht
dem Wesen des Disziplinarrechts entspricht, von bestimmt
umschriebenen Tatbestinden absehen und sich mit der
allgemeinen Bezeichnung: Amtspilichtverletzung be-
gniigen, was aber nicht ausschlieit, daB} fiir einzelne Fille
wieder besondere Tatbestinde geschaffen werden®?). Die
Grenzen gegeniiber dem eidgendssischen StGB werden
jetzt klar: Kantonales Disziplinarstrafrecht darf nicht mit
den im StGB enthaltenen Tatbestinden, insbesondere
nicht mit den in den Art. 312 ff. umschriebenen Amts-
delikten, in Widerspruch geraten®?).

Da bisherige kantonale Rechte in ihren Strafgesetz-
biichern die Amtspflichtverletzung, wenigstens zum Teil,
als Vergehen behandeln, soll an Beispielen die Aus-
wirkung der vorstehend entwickelten Grundsatze ge-
prift werden: Zirich, §§ 224, 225 und 227, bestraft vor-
satzliche und fahrléssige Verletzungen der Amtspflicht5¢).

%) Ein Beispiel: Das ziircherische Gesetz von 1907 betreffend
die Ordnung der Notariatskanzleien (Sammelwerk ziircherischer
Gesetzgebung, 3, 473 ff.) verbietet in § 6 den Notaren, die im
Kanton Ziirich Beamte sind, Spekulationen irgendwelcher Art,
ferner den Handel mit Liegenschaften, Schuldbriefen und Bérsen-
papieren. Die Ubertretung dieser Vorschrift ist ein nach § 36
des Gesetzes zu ahndendes Disziplinardelikt. Weitere Beispiele
aus dem ziircher. Recht bei Klaus, a. a. O., 42 {.

55) Dazu gut Gautier, Prot. II. Exp.komm. 8, 19.

56) Strafdrohung fiir fahrlissige Verletzung: Einstellung im
Amte, Bufle mit oder ohne Gefangnis bis zu 3 Monaten. Im Riick-
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Luzern, PolStG § 169, bedroht vorsitzliche Amtspflicht-
verletzung mit BulBle von 50—400 Franken oder mit
Gefiangnis (bis zu 6 Monaten, § 9 I), so da3, vom Stand-
punkt des eidgendssischen StGB aus gesehen, ein Ver-
gehenstatbestand vorliegt. Auf Fahrlissigkeit, die das
PolStG mit Nachléssigkeit, Unflei} oder Leichtsinn um-
schreibt, steht dagegen eine blofle OrdnungsbuBle bis zu
100 Franken (PolStG § 171). Nach St. Gallen, Art. 166,
ist die vorsédtzliche Amtspflichtverletzung ein Vergehen
mit einer Hochststrafe von 6 Monaten Gefingnis, wihrend
die fahrlassige ,,Versiumnis der Amts- oder Dienstpflicht,
sofern sich der Fall nicht zur disziplindren Erledigung
mittelst Mahnung und Verwarnung seitens der Ober-
behorde eignet’, mit Bulle bis zu 500 Franken allein oder
in Verbindung mit Einstellung im Amt oder Dienst
bedroht wird (Art. 1635)%7). — Mit dem Inkrafttreten des
eidgendssischen StGB miissen wohl die als Vergehen
behandelten Tatbestinde verschwinden, wihrend Uber-
tretungstatbestinde — z. B. Luzern, PolStG § 171, und
St. Gallen, Art. 165 — grundséatzlich aufrechterhalten
werden konnen. Die Kantone werden aber gut tun, eine
Neugestaltung ihres Beamten-Disziplinarstrafrechts, seil
es in den Einfithrungserlassen zum StGB, sei es in einem
Sondergesetz, zu erwigen. Ein solches Gesetz, allerdings
ehrwiirdigen Alters, besitzt z. B. der Kanton Ziirich, das
Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen von 1866. Es
erfaBt nicht nur sdmtliche Gerichts- und Verwaltungs-
beamte und -bedienstete, sondern auch die mit den Be-
horden in miindlichem oder schriftlichem Geschéftsverkehr
stehenden Privatpersonen (§1 I). Das Gesetz bedarf

fall kann auf Amts- oder Dienstentsetzung erkannt werden. Ob
man darin, gemessen an Art. 39 Ziff. 1 und Art. 101 des eidg.
StGB, einen bloBen Ubertretungstatbestand sehen kann, oder ob
es sich um ein Vergehen handelt, ist fraglich.

57) Weitere kantonale Daten bei Stoof3, Grundziige des
schweizer. Strafrechts, 2, 466; vgl. auch Ziircher, Prot. I1. Exp.-
komm. 5, 405.
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einer hier nicht im einzelnen zu erérternden Revision. Da
die Vergehenstatbestinde nach §§ 224, 225 und 227 des
ziircher. StGB mit dem Inkrafttreten des eidgendssischen
Gesetzes dahinfallen, muB3 insbesondere gepriift werden,
ob vorsiatzliche und eventuell auch fahrlassige Amts-
pflichtverletzung in diesem Sondergesetz ausdriicklich
umschrieben oder wenigstens genannt werden sollen®®).

3. An dritter Stelle nennt der Art. 335 die Befugnis der
Kantone, die Ubertretung kantonaler ProzeBvor-
schriften mit Strafe zu bedrohen. Ein enger Zu-
sammenhang mit kantonalem Disziplinarstrafrecht besteht,
und wiederum ist es im Grunde selbstverstindlich, daB
Strafbestimmungen zum Schutze der kantonalen Prozel3ver-
fahren zur Doméne der Kantone gehoren miissen. Die Straf-
gesetzgebungsbefugnis des Bundes deckt dieses ProzeBstraf-
recht nicht. Die Gerichtsverfassungsgesetze, die Zivil- und
StrafprozeBordnungen der Kantone sehen in zahlreichen
Fallen Ordnungsstrafen gegen die Parteien, gegen
Zeugen, Sachverstindige, Geschworene und andere Per-
sonen vor. Das StGB beriihrt sie grundsitzlich nicht.
Eine ins einzelne gehende Erdrterung soicher Bestimnmun-
gen eriibrigt sich. Eine Frage bedarf jedoch der Priifung.
Sie hdngt mit dem den bisherigen Rechten nicht bekannten
Tatbestand des Art. 306 des StGB: Falsche Beweis-
aussage einer Partei in einem Zivilrechtsverfahren zu-
sammen®?)., Mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit

58) Nach § 2, Ziffer 1, des jetzigen ziircherischen Gesetzes
gelten als Disziplinarfehler saumselige oder leichtfertige Behand-
lung von Amts- oder Dienstgeschiften, ,,wenn der Fehler zu gering
ist, um als Verletzung der Amts- oder Dienstpflicht bezeichnet zu
werden®‘; vgl. dazu Klaus, a.a. O., 11, 14 f., 28 {f.

59) Vgl. immerhin die besondere Bestimmung von St. Gallen,
Art. 70: ProzeBbetrug in der Weise, da} jemand in der Absicht
auf rechtswidrigen Vorteil und mit Schadens- oder Gefihrdungs-
wirkung ,,vor Amt oder Gericht wider besseres Wissen seine
eigene Unterschrift ableugnet oder diejenige eines andern, die er
als echt kennt, als unecht erklart‘“. Dal durch falsches Partei-
vorbringen unter Umstinden der Betrugstatbestand geméil
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Gefidngnis wird bedroht, wer als Partei nach erfolgter
richterlicher Ermahnung zur Wahrheit und nach Hinweis
auf die Straffolgen eine falsche Beweisaussage zur Sache
macht. Wenn die Aussage mit einem Eid oder einem
Handgeliibde bekriftigt wird, betriagt die Mindeststrafe
3 Monate Gefiangnis®’). — Haben daneben, das ist die
Frage, prozefirechtliche Ordnungsstrafen der Kantone
gegen die ProzeBliige einer Partei noch Raum, oder haben
sie als durch den Art. 306 des StGB als aufgehoben zu
gelten? § 90 der ziircher. ZPrO verpflichtet z. B. die vor
den Richter tretende Partei zur Wahrheit und bestimmt:
,,Boswillige oder mutwillige Prozelifiihrung ist von Amtes
wegen disziplinarisch zu ahnden.** Vergleicht man diese
Disziplimarbestimmung mit dem Tatbestand nach Art. 306
des StGB, so ergibt sich keineswegs Unvereinbarkeit.
Das in Art. 306 umschriebene schwere Delikt setzt voraus,
dall es sich um eine ,,falsche Beweisaussage zur Sache'’
handelt, und daf3 die Partei vorgéngig vom Richter zur
Wahrheit ermahnt und auf die Straffolgen einer falschen
Aussage hingewiesen worden ist. Fiir Fille, in denen diese
Voraussetzungen nicht zutreffen, fiir Liigereien, die mit
der Beweisfithrung nichts zu schaffen haben, wvielleicht
konsequenzenlos und auch leicht erkennbar sind, ist der
Art. 306 nicht bestimmt. Eine Erginzung durch prozel-
rechtliche Ordnungsbestimmungen, durch welche die An-
standigkeit des ProzeBverfahrens gesichert werden soll,
ist wiinschenswert. Vom Standpunkt des eidgendssischen
Rechts bestehen gegen solche Vorschriften der Kantone
keine Bedenken. In der Praxis werden sich auch kaum
Schwierigkeiten ergeben, das schwere Delikt des Art. 306
von den kantonalen Disziplinarbestimmungen gegen die
ProzeBliige abzugrenzen.

Art. 148 des eidg. StGB erfiillt wird, ist bestritten, sollte aber
nicht bezweifelt werden. Dariiber — Auseinandersetzung mit
Literatur und Rechtsprechung — Hafter, StR, Bes. Teil, 269 ff.

60) In den Beratungen der II. Exp.komm. war der Tatbestand
stark umstritten; Prot. 5, 269 ff.; 6, 118 ff.
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4. In einer besondern Ziffer 2 nennt der Art. 335 des
StGB den vierten Vorbehalt zugunsten der Kantone:
Strafbestimmungen zum Schutze des kan-
tonalen Steuerrechts®). Dall dieser Vorbehalt, bei
dem es sich auch um Strafrecht auf verwaltungsrechtlicher
Grundlage handelt, von den andern Vorbehalten getrennt
genannt wird, hat seinen Grund darin, dal der Bund sein
Desinteressement an den kantonalen Steuerstrafrechten
in vollem Umfang zum Ausdruck bringen wollte. Es soll
volle Freiheit der Kantone bestehen ).

Sie konnen die Tatbestinde ihres Steuerstrafrechts
nach ihrem Gutfinden gestalten: unwahre oder unvoll-
standige Angaben bei der Selbsttaxation, Steuerhinter-
ziehung, Steuerbetrug durch den Gebrauch falscher,
gefilschter oder inhaltlich unwahrer Biicher oder anderer
Urkunden usw. Die Loslosung vom Betrugsstrafrecht ist
im Steuerstrafrecht restlos durchgefiihrt. Unvereinbarkeit
der kantonalen Rechte mit dem Art. 148 des StGB ergibt
sich daher nicht?®3).

Sie kénnen diese Tatbestidnde als Ubertretungen, als
Vergehen, ja sogar als Verbrechen — was praktisch kaum
in Frage kommt — gestalten. Demgemil} sind die Kantone

61) Der franzosische und entsprechend auch der italienische
Text der Ziff. 2 des Art. 335 lautet: ,,Ils (les cantons) conservent
le pouvoir d’édicter les dispositions pénales nécessaires pour
assurer 1’observation du droit cantonal en matiére fiscale.” Das
1aBt die Frage offen, ob nicht die welschen Texte weiter reichen als
der deutsche. Der Ausdruck: droit en matiére fiscale (Fiskal-
strafrecht) ist wohl umfassender als Steuerstrafrecht. Praktisch
ist aber die Verschiedenheit der Texte kaum von Bedeutung.
Fiskalstrafrechtliche Bestimmungen der Kantone auflerhalb des
Steuerstrafrechts, z. B. Gebiihrenstrafrecht, werden stets Uber-
tretungen im Rahmen des Verwaltungsstrafrechls darstellen.
Dieses Gebiet bleibt den Kantonen schon nach Art. 335, Ziff. 1 II,
vorbehalten.

82) Vgl. dazu Thormann, Prot. II. Exp.komm., 8, 22;
Kuhn; Z. . StR 43, 9.

83) Dazu, mit Angaben von Literatur und Rechtsprechung,
Hafter, StR, Bes. Teil, 278 ff.
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auch in der Gestaltung ihrer Steuerstrafen, sowohl was
die Strafart als auch was die Strafgrée anlangt, frei®).
Wiinschenswert ist immerhin, da3 sie ihr Steuerstrafen-
system moglichst den Strafen des StGB anpassen, also
fiir Ubertretungstatbestinde Haft und BuBe, fiir Ver-
gehenstatbestinde als Hochststrafe Gefangnis vorsehen;
vgl. StGB Art. 9 II und 101.

Den Kantonen bleibt auch anheimgestellt, ob und
wieweit sie in ihrem Steuerstrafrecht die Bestimmungen
des Allgemeinen Teils des StGB zur Geltung bringen
wollen. Wenn ein Kanton z. B. fiir das ihm iiberlassene
Ubertretungsstrafrecht nach dem Vorbild des eid-
gendssischen StGB allgemeine Bestimmungen aufstellt,
so kann er sie auch als fiir das Steuerstrafrecht giiltig
erklidren, er kann aber auch abweichende Vorschriften
vorsehen. Das ziircherische Gesetz von 1917 betreffend
die direkten Steuern (Ziircher. Gesetze, 31, 7 ff.) bietet
dafiir mehrere Beispiele: Der § 81 enthélt einen besondern
Tatbestand, wonach, wer zu einem ,,Steuerbetrug* (vgl.
§ 80) anstiftet, oder durch Rat oder Tat die Veriibung des
Steuerbetruges wissentlich erleichtert oder beférdert, oder
dem Téter eine nach der Tat zu leistende Hilfe oder Unter-
stiittzung zusagt, mit Bufle bis zu 2000 Franken, womit in
schweren Fillen Gefingnis bis zu 2 Monaten verbunden
werden kann, bestraft wird. Diese Ordnung weicht von
den Bestimmungen des StGB iiber Anstiftung und Beihilfe
(Art. 24 und 25) ab. Der Kanton Ziirich kann sie, wenn
er es fiir zweckmifBlig halt, beibehalten. Ebenso steht es

6) Wenn man den Art. 333 II des StGB zum MalBstab
nimmt, so sind Steuerdelikte, die mit einer Freiheitsstrafe von
mehr als 3 Monaten bedroht sind, als Vergehen, Delikte mit
geringerer Strafdrohung als Ubertretungen zu betrachten. —
Nach § 80 des ziircher. Steuergesetzes von 1917 wird der ,,Steuer-
betrug‘ (Gebrauch falscher, gefilschter oder inhaltlich unwahrer
Biicher oder anderer Urkunden zur Taduschung oder zum Téau-
schungsversuch) mit Bulle bis zu 6000 Franken und in schweren
Fallen auBlerdem mit Gefiangnis bis zu 6 Monaten bestraft. Das
ist ein Vergehenstatbestand.
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ihm frei, die besondere, fiir alle Steuerdelikte, seien sie
Vergehen oder Ubertretungen, angenommene Verjahrungs-
frist von 10 Jahren und die Sonderbestimmungen iiber den
Verjahrungsbeginn (§ 82) unveréndert zu lassen (vgl. dazu
die anderslautenden Verjahrungsbestimmungen in Art.70{f.
und 109 des StGB). Der § 83 lafit fiir die Bezahlung von
Nach- und Strafsteuern die Erben des Steuerpflichtigen
bis auf den Betrag ihres Erbteils solidarisch haften. Das
laflt sich, wenigstens was die Strafsteuern betrifft, mit
Art. 45 Ziff. 3 des StGB — Wegfall der Bulle, wenn der
Verurteilte stirbt —- nicht recht in Einklang bringen.
Aber auch hier mul} Freiheit der kantonalen Rechte an-
genommen werden.

IV. Auswirkung auf kantonale Rechte in Einzelbeispielen.

Die vorangehenden Untersuchungen sind ein Versuch,
iiber Sinn und Tragweite des Art. 335 des StGB Klarheit
zu gewinnen. Wie sich die Auswirkung auf die
kantonalen Rechte gestalten wird, ist in diesem
Referat unmoglich fiir alle Kantone durchzufiihren. Der
Reichtum des den Kantonen vorbehaltenen Strafrechts
ist groB und die Art, wie sie bisher ihr Ubertretungs-
strafrecht geordnet haben, sehr verschieden. Die Kantone
Luzern, Obwalden, Basel-Stadt, Appenzell I.-Rh. und
Graubiinden besitzen neben den Kriminalstrafgesetzen
Polizeistrafgesetze. Im Aargau steht neben dem Peinlichen
Strafgesetz das im Lauf der Jahre vielfach abgeédnderte
Zuchtpolizeigesetz von 1868. Wihrend das in seiner Art
musterhafte Polizeistrafgesetz von Basel-Stadt von 1872,
das durch zahlreiche spétere Novellen erginzt wurde,
ausschlieBlich Ubertretungstatbestinde enthalt®s), ist z. B.
das Luzerner Polizeistrafgesetz von 1915 ganz anderer

65) Der § 4 nennt als ,,Polizeistrafen‘: Haft, Geldbufle und
Konfiskation, nach § 9 ist auch eine Verdffentlichung des Urteils
vorgesehen, wenn das Urteil sie ausdriicklich festsetzt. Die
einzelnen Ubertretungstatbestinde sind in den §§ 22—166 ent-

halten.
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Art. In ihm finden sich zahlreiche Tatbestiande, die nach
der Auffassung der Doktrin und namentlich nach der jetzt
im eidgenossischen StGB gegebenen Unterscheidung nicht
als Ubertretungen, sondern mindestens als Vergehen
angesprochen werden miissen®®). Im StGB von Freiburg
von 1924 enthélt der XVI. Titel (Art. 187 ff.) eine groflere
Zahl von Ubertretungstatbestéinden allgemeinerer Natur,
d. h. von Delikten, die nicht eine verwaltungsrechtliche
Norm zur Grundlage haben, z. B. Landstreicherei und
Bettel (Art. 189), Ausbeutung der Leichtglaubigkeit durch
Weissagung, Traumdeutung usw. (Art. 191 I), Tierquélerei
(Art. 194)¢7).

In der Mehrzahl der Kantone ist dagegen das Uber-
tretungsstrafrecht nicht in einem Codex zusammengefallt.
Es ist in der Nebenstrafgesetzgebung zersplittert, entweder
in Sonderstrafgesetzen®®) enthalten oder in die Ver-
waltungsgesetzgebung eingefiigt da, wo es sich um Ver-
waltungsstrafrecht handelt %°).

8) Das Strafensystem sieht u. a. Arbeitshausstrafe bis auf
5 Jahre (§§ 4 und 7) und unter den sichernden MaBnahmen die
Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt (§§ 6 und 25) vor. — Sehr
zu beachten, auch als kantonale Vorarbeit fiir die Einfithrung des
StGB ist der von Prof. v. Overbeck im Jahre 1937 ausgearbeitete
VE zu einem Polizeistrafgesetz fiir den Kanton Zug. Der VE ist
abgedruckt in der Z.f. StR 52, 226 ff.

67) Ob der XVI. Titel des Freiburger StGB im wesentlichen
nur das ,,eigentliche Polizeiunrecht’, also nur die ,,Ordnungs-
widrigkeiten‘‘, zusammenfa3t, wie v. Overbeck, a.a. 0., 227,
annimmt, ist zu bezweifeln.

8) Beispiel: die kantonalen Gesetze gegen den unlautern
Wettbewerb, die allerdings neben Strafbestimmungen regelmiBig
auch verwaltungsrechtliche Vorschriften enthalten. Auch Basel-
Stadt hat ein Sondergesetz betreffend den unlautern Wettbewerb,
vom 8. Juni 1916. Es umschreibt Deliktstatbestinde in den
§§ 1—6, ohne die Strafdrohungen auszusetzen. Sie sind, unter
Hinweis auf das Sondergesetz, in den §§ 152 f und g des StGB
und im § 166 des PolStG enthalten. Das ist fiir das Basler System,
alle Strafdrohungen entweder in das StGB oder in das Polizei-
strafgesetz einzuarbeiten, bezeichnend.

69) Dariiber oben S. 23a und ff.
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Angesichts der Verschiedenheit der kantonalen Ge-
setzesgestaltung miissen die Kantone die Aufgabe der
Anpassung an das eidgenossische StGB in verschiedener
Weise losen, und der eine kurze Zeit erwogene Plan, den
Kantonen einen Musterentwurf fiir ihre Einfiihrungs-
erlasse zur Verfiigung zu stellen, hat sich als unmdéglich
erwiesen. Das eidgenossische Justiz- und Polizeideparte-
ment hat sich daher richtigerweise darauf beschrinkt, in
einem Kreisschreiben vom 27. Dezember 1938 an die
Kantonsregierungen gewisse Richtlinien zu ziehen. Das
ist mit Bezug auf den Art. 335 des StGB auch der Sinn
der Untersuchungen im III. Abschnitt meines Referates.

An zwei Beispielen soll zu zeigen versucht werden,
wie die Kantone nach MalBgabe des Art.335 die An-
passung des ihnen verbleibenden Strafrechts an das
eidgendssische Gesetz durchfithren konnen. Ich wéhle
dafiir zwei Kantone, die bisher die gesetzgeberische
Gestaltung ihres Ubertretungsstrafrechts in verschiedener
Weise geordnet haben, den Kanton Basel-Stadt und
den Kanton Ziirich.

1. Fir Basel-Stadt wird die Anpassung verhéltnis-
miaBig einfach sein, weil Basel sein Ubertretungsstrafrecht
in sehr umfassender Weise in dem schon genannten
Polizeistrafgesetz von 1872 kodifiziert hat. Die Aufgabe
besteht fiir den Basler Gesetzgeber in der Hauptsache
darin, sein Gesetz daraufhin zu iberpriifen, ob einzelne
Bestimmungen mit Tatbestinden des -eidgenossischen
StGB im Widerspruch stehen.

Das Polizeistrafgesetz enthilt einen Allgemeinen
Teil, der ausfiihrlicher ist, als die im eidgendssischen StGB
(Art. 101—109) fiir die Ubertretungen aufgestellten allge-
meinen Vorschriften. Hier kommen die oben S. 19 a und ff.
entwickelten Uberlegungen zur Geltung, daB der Vorbehalt
zugunsten des kantonalen Ubertretungsstrafrechts dem
kantonalen Gesetzgeber die Befugnis einrdumt, die all-
gemeinen Bestimmungen unabhingig vom eidgenossischen



Das eidg. Strafrecht u. die Vorbehalte zugunsten der Kantone (Art. 335). 43a

StGB zu gestalten. Doch bleibt der Wunsch, dal} sich die
Kantone hier moglichst eng an das StGB anschlieen,
namentlich deswegen, weil die kantonalen Behorden
kiinftig mehr als bisher Ubertretungen aus kantonalem
und aus Bundesrecht zu beurteilen haben. Dabei sollte
eine verschiedene Behandlung der Ubertretungen aus
Bundes- und aus kantonalem Recht moglichst vermieden
werden. — Von diesen Gesichtspunkten aus gelangt man
bei einer Uberpriifung der §§ 1—21 des Basler Gesetzes
zu Feststellungen, die bei der Anpassung an das StGB
beriicksichtigt zu werden verdienen. Die nachfolgende
Untersuchung soll vor allem Widerspriiche zwischen dem
StGB und dem Basler Gesetz zeigen:

Nach Basel, § 5 II, betragt die Dauer der Haftstrafe
wenigstens einen Tag und hoéchstens 42 Tage. Art. 39
Ziff. 1 des StGB sieht Haftstrafe in dem Rahmen 1 Tag
bis 3 Monate vor.

Die Bufle betrigt nach § 7 I des Basler Gesetzes fiir
die Regel 1 bis 500 Franken. Nach Art. 106 I des StGB
ist ein Hochstbetrag von 2000 Franken angenommen.
Fiir die Umwandlung unerhéltlicher PolizeibuBlen in Haft
gilt der § 18 des Basler StGB. Das eidgenossische Gesetz
Art. 49 ist dagegen mit der Umwandlung von Buflen in
Freiheitsstrafe von groBler Zuriickhaltung. Es la(t sie
nur zu, wenn der Verurteilte sie in der ihm bestimmten
Zeit nicht bezahlt (Teilzahlungen!), sie auch nicht ab-
verdient und eine Betreibung von vorneherein aussichtslos
erscheint. Die Moglichkeit von Teilzahlungen und die
Feststellung der Zahlungsunfihigkeit des Verurteilten
durch Betreibung oder auf andere Weise sieht immerhin
auch Basel vor (StGB § 18 IV). Im eidgendssischen
Gesetz Art. 49 Ziff. 3 III wird fiir den Fall der Um-
wandlung einer Bulle in Haft der bedingte Strafvollzug
fir zulassig erklart. Das gilt selbstverstandlich auch fiir
Bullen, die wegen einer Ubertretung ausgesprochen werden;
vgl. Art. 105. Dagegen bestimmt Basel, § 9a, daB bei
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Polizeiiibertretungen eine bedingte Verurteilung nicht
stattfindet??).

Aus Art. 102 des eidgenossischen Gesetzes ergibt sich,
dafl die Bestimmungen der Art. 82 f{f., das Jugendstraf-
recht, auch auf den Ubertretungstéter anzuwenden sind.
Daf} die §§ 31—33a des Basler StGB, die besondere Be-
handlung Jugendlicher, die ein Verbrechen oder Vergehen
veriibt haben, dem eidgendssischen Gesetz weichen miissen,
soweit es sich um Bestimmungen des materiellen Rechts
handelt, ist klar. Dagegen mag die Frage offen bleiben,
ob das Jugendstrafrecht nach §§ 13—13c des PolStG,
das eine besondere Note zeigt, wenigstens teilweise,
erhalten bleiben soll. Das trifft fiir die Bestimmungen
itber das Verfahren, das in die Hand der Vormundschafts-
behorde gelegt ist, zu. Soweit es sich dagegen um materiell-
rechtliche Bestimmungen — Zurechnung, Strafen, Mal-
nahmen, Absehen von Strafe — handelt, ist der Anschluf3
an das eidgendssische Gesetz auch fiir das Polizeistrafrecht
wiinschenswert.

Nach Art. 108 des StGB tritt sogenannte Riickfalls-
verjahrung ein, wenn zur Zeit der Tat wenigstens ein Jahr
vergangen ist, seit der Tater eine Freiheitsstrafe verhiilit
oder eine sichernde MalBnahme erstanden hat. Das
Basler Gesetz bestimmt spezieller: Wo das Gesetz die
Wiederholung einer Polizeitibertretung mit schwerer Strafe
bedroht, tritt diese nicht ein, wenn seit dem letzten Urteil
zwel Jahre verflossen sind (§ 17).

Basel, § 18, setzt die Verfolgungs- und die Voll-
streckungsverjihrung bei Ubertretungen auf ein Jahr an.
Nach Art. 109 des StGB verjahrt die Ubertretung in
6 Monaten, die Ubertretungsstrafe in einem Jahr.

70) § 19b I des Basler StGB, wonach eine Bufle, die fiir den
Fall der Nichtzahlung in eine Gefingnisstrafe von hochstens
8 Monaten umgewandelt wird, bedingt verhingt werden kann,
kann im Hinblick auf § 9a des PolStG bei Ubertretungen nicht
anwendbar sein.
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Beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Hand-
lungen oder mehrerer Strafbestimmungen gilt auch im
Ubertretungsstrafrecht der Art. 68 des StGB, wobei
namentlich der zweite Absatz von Bedeutung wird: Hat
der Tater mehrere Bullen verwirkt, so verurteilt ihn der
Richter zu der Bufle, die seinem Verschulden angemessen
ist. Dagegen bestimmt § 19 II des Basler Gesetzes, dai,
wenn durch verschiedene Handlungen mehrere Polizei-
iibertretungen begangen wurden, jede selbstindig bestraft
werden soll.

Uberblickt man diese Vergleichung des Basler PolStG
mit dem eidgendssischen StGB, so kommt man zu dem
SchluB: Die das Ubertretungsstrafrecht betreffenden
Allgemeinen Bestimmungen unterscheiden sich in
wichtigen Punkten. Bei aller Anerkennung der Freiheit,
die der eidgenéssische Gesetzgeber dem kantonalen Uber-
tretungsstrafrecht eingeriumt hat, erscheint die An-
gleichung an das StGB als ein Gebot der Klugheit und der
Okonomie.

Eine vollstindige Uberpriiffung der im Besondern
Teil des Basler PolStG enthaltenen Tatbestinde im
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Tatbestdnden
des eidgenossischen StGB soll hier nicht erfolgen. Es
geniigt, an Beispielen zweierlei zu zeigen: Einmal, dal}
Tatbestiande, die das StGB erfafit, im kantonalen Recht
dahinfallen miissen; dann aber auch, daBl es Befugnis, ja
Aufgabe der Kantone ist, unter Beriicksichtigung lokaler
Verhéltnisse, Verbrechens- und Vergehenstatbestdnde
durch Polizeistrafrecht zu erginzen. |

In die erste Gruppe: Kantonale Bestimmungen,
die durch das StGB ganz oder teilweise aufgehoben werden,
gehort z. B. der § 25 des Basler Gesetzes (Presseiiber-
tretungen), an dessen Stelle der Art. 322 des StGB tritt.
Die besondere Vorschrift in § 25 I, daBl eine auflerhalb
des Kantons wohnhafte Person als verantwortlicher
Redaktor oder Herausgeber nur dann bezeichnet werden
darf, wenn sie dem Polizeidepartement schriftlich erklart
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hat, zur Beurteilung ihrer prefrechtlichen Verantwortlich-
keit, vor den Basler Gerichten zu erscheinen, kann immer-
hin bestehen bleiben?!). § 39a PolStG: Ubertretungen des
Bundesgesetzes iiber Schuldbetreibung und Konkurs wird
durch die vollstdndigeren Art. 323, 324 und 326 ersetzt.
An die Stelle des § 50: Vernachlassigung der schuldigen
Pflege, treten die weiterreichenden Vergehenstatbestande
der Art. 134 und 135 des StGB. Beim § 57: Schutz von
jugendlichen Personen vor sittlicher Gefihrdung, ist zu
priffen, ob der Ubertretungstatbestand in Art. 212 des
StGB: Gefiahrdung Jugendlicher durch unsittliche Schrif-
ten und Bilder, einen vollwertigen Ersatz darstellt. Das
StGB ist enger — wohl allzu eng —, weil es nur auf die
Gefahrdung der sittlichen oder gesundheitlichen Ent-
wicklung durch Uberreizung oder Irreleitung des Ge-
schlechtsgefithls hinweist, wihrend Basel allgemeiner vor
einer Gefihrdung des ,,sittlichen Wohles** Jugendlicher
schiittzen will und weiter auch die Veranstaltung an-
stoBiger Auffiilhrungen, welche Jugendlichen unter
18 Jahren zuginglich und deren sittliches Wohl zu
gefahrden geeignet sind, verbietet. Solche das StGB
erginzende Bestimmungen weiter zu behalten steht dem
Kanton frei. Die Bestimmung in § 59 des Basler Gesetzes
gegen die Tierquéilerei geht ebenfalls weiter als der ent-
sprechende Art. 264 des StGB. Basel hat im zweiten
Absatz namentlich aueh das Schédchtverbot mit einer
Strafdrohung ausgestattet. Ob und wie weit der Basler
Gesetzgeber die Anpassung an den Art. 264 des StGB,
der {iibrigens einen Vergehenstatbestand darstellt, vor-
nehmen will, steht bei ihm.

Sehr zahlreich sind im Basler Gesetz Bestimmungen
der zweiten Gruppe: Ergidnzungen von im StGB ent-
haltenen Verbrechens- und Vergehenstatbestdnden durch

1) Diese Bestimmung hat deswegen Bedeutung, weil
Art. 352 II des StGB den Kantonen das Recht gibt, die Zufithrung
eines Beschuldigten an einen andern Kanton bei einem durch
das Mittel der Druckerpresse begangenen Delikt zu verweigern.
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Polizeistrafrecht. Auch hier sollen nur einige bezeichnende
Beispiele genannt werden: § 30 (Ubertretungen in bezug
auf Grenzsteine und Pfidhle), der das Verbrechen der
Grenzverriickung (StGB Art. 256) zweckmifBig ergianzt;
§§ 82/83 (Ubertretungen in bezug auf ansteckende Krank-
heiten) und § 125, teilweise auch § 127 (Verunreinigung
des Wassers), Ubertretungstatbesténde, die mit den
Verbrechen: Verbreiten menschlicher Krankheiten und
von Tierseuchen (StGB Art. 231/232) und der Ver-
unreinigung von Trinkwasser mit gesundheitsgeféhrlichen
Stoffen (Art. 234) in Beziehung stehen. Ein &hnlicher
Zusammenhang besteht auch zwischen StGB Art. 237
(Storung des offentlichen Verkehrs) und § 130 des Basler
Gesetzes (Storung des Stralenverkehrs), ferner zwischen
StGB Art. 238 und 239 (Stérung des Eisenbahnverkehrs
und -betriebs) und § 140 (Ubertretungen in bezug auf
Eisenbahnen und Straflenbahnen). § 137 (Verunreinigung
von Denkmélern usw.) stellt eine polizeirechtliche Er-
ganzung des Vergehens der Sachbeschidigung (StGB
Art. 145) dar??). Bemerkenswert ist auch der § 152 des
Basler Gesetzes, die Ubervorteilung beim Messen und
Wiégen, ohne dall der Tater falsches MaB3 oder Gewicht
gebraucht (vgl. StGB Art. 248 III). Fraglich bleibt hier
jedoch, ob, wer falsch miflit und wégt, nicht Betrug begeht.
Zu beachten ist jedoch, dal nach § 10 des PolStG auch
fahrldssig unrichtiges Messen und Wigen strafbar ist.

Das den Kantonen in vollem Umfang vorbehaltene
Steuerstrafrecht ist in Basel im AnschluB an das
Gesetz von 1922 betreffend die direkten Steuern im StGB
§ 68a: Steuerbetrug als Vergehen, und in den §§ 44/45
des PolStG: Ubertretungen in bezug auf Steuerpflicht,
geordnet.

2) Ob blole Verunreinigung von offentlichen Denk-
mélern, Gemilden und andern o6ffentlichen Kunstgegenstinden
usw. als Sachbeschidigung (StGB Art. 145) zu betrachten ist,
ist streitig; vgl. Hafter, StR, Bes. Teil, 219, Anm. 3. Die im
Basler Gesetz ausdriicklich gegebene Losung laflt sich vertreten.
Der § 137 mag also erhalten bleiben.
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2. Im Kanton Ziirich ist die Anpassung des dem
Kanton verbleibenden Strafrechts an das eidgendssische
StGB gesetzgeberisch deshalb umstdndlicher, weil eine
Kodifikation des Ubertretungsstrafrechts fehlt und auch
nicht in Aussicht genommen ist. Die Aufgabe des ziirche-
rischen Gesetzgebers geht dahin, die auBlerordentlich
zahlreichen Strafbestimmungen in Nebengesetzen und
Verordnungen daraufhin zu iiberpriifen, ob sie durch das
StGB aufgehoben werden oder eine Anderung erfahren
miissen. Es liegt nicht im Sinne dieses Referates, diese
Anpassungsarbeit im einzelnen zu eroértern?).

Dagegen ist hier eine Frage, die auch fiir eine Reihe
anderer Kantone von Bedeutung werden kann, zu erortern,
die Frage, ob es notwendig oder wenigstens zweckmifBig
ist, daBB die Kantone fiir das ihnen tiberlassene Strafrecht
in ihren Einfiihrungserlassen Allgemeine Bestim-
mungen aufstellen. Die Frage ist schon oben (S. 19a
und ff.) grundsitzlich bejaht worden.

Das ziircherische Recht steht heute noch auf dem
Standpunkt, dal der Allgemeine Teil des StGB auf das
Ubertretungsstrafrecht keine, auch nicht subsidiire, An-
wendung findet (StGB § 2). Einige, allerdings unzu-
reichende, allgemeine Vorschriften fiir die Behandlung
der Ubertretungen enthalten die §§ 327 ff. der ziirche-
rischen StPrO. Diese noch von einigen andern kantonalen
Rechten geteilte Anschauung der Nichtgeltung ist fiir die
Zukunft nicht haltbar. Die Entwicklung schon im bis-
herigen Bundesrecht, wie in der Mehrzahl der kantonalen
Rechte, ist dahin gegangen, dall die Allgemeinen DBe-
stimmungen des StGB, wenigstens subsididr, auch bei
den Ubertretungen und damit namentlich bei den Neben-

%) Zuhanden des ziircherischen Gesetzgebers sind die
Vorarbeiten dafiir bereits geleistet. Mein Schiiler Dr. Comtesse
hat im Auftrag der ziircherischen Justizdirektion die gesamte
Nebenstrafgesetzgebung des Kantons unter dem Gesichtspunkt
untersucht, wie die Anpassung durchgefiihrt werden muf.
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strafgesetzen Geltung haben sollen?¥). Das ist deshalb
richtig, weil sich mehr und mehr die Uberzeugung befestigt
hat, daB sich die strafrechtliche Uhertretung ihrem Grund-
charakter nach von den andernDeliktsarten, den Verbrechen
und Vergehen, nicht unterscheidet, dal nur Quantitéts-
unterschiede bestehen. Sie konnen allerdings dazu fiihren,
daB} einzelne Bestimmungen, die im Allgemeinen Teil der
Kriminalstrafgesetzbiicher stehen, fiir das Ubertretungs-
strafrecht ausgeschaltet oder modifiziert werden miissen.

Diese Gedanken sind jetzt fiir das Bundesrecht in
den Art. 101 ff. und 333 I des eidgendssischen StGB
durchgefiihrt worden. Es erscheint, bei aller den Kantonen
im Ubertretungsstrafrecht gelassenen Freiheit, fast als
ein Gebot der Konsequenz, dal simtliche Kantone diese
Ordnung ebenfalls tibernehmen.

Die Kantone Luzern, Obwalden, Basel-Stadt, Grau-
biinden, die Polizeistrafgesetze mit einem Allgemeinen Teil
besitzen, werden sich, wie das schon oben (S. 42 a und ff.)
fir Basel skizziert wurde, mit einer anpassenden Revision
begniigen kdnnen. I'ir simtliche Kantone kann vielleicht
der nachfolgend formulierte Entwurf eine Wegleitung
bilden. Dal} er sich an das eidgendssische StGB, ins-
besondere an die Art. 101 ff., anlehnt, ist gegeben?).

Allgemeine Bestimmungen fiir das Ubertretungsstrafreeht
des Kantons.

| Art. 1.
Vorbehalt von Sondergesetzen.

Die nachfolgenden Bestimmungen finden auf das
dem Kanton gemdlB Art. 335 des schweizerischen Straf-

4) Die Daten dariiber mit Hinweisen auf Literatur und
Rechtsprechung bei Hafter, StR, Allg. Teil, 39 fi.

75) Als ein anderes Beispiel vgl. den VE v. Overbeck zu
einem Polizeistrafgesetz fiir den Kanton Zug, §§ 1—15; Z. f.
StR 52, 242 ff. und die Begriindung dazu: 231 ff. Der Entwurf
v. Overbeck schliet sich weniger eng an das eidg. StGB an als
mein Entwurf.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 58. 4a
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gesetzbuches vorbehaltene Ubertretungs-, Verwaltungs-,
Disziplinar- und Steuerstrafrecht insoweit Anwendung,
als ein Sondergesetz nicht selbst Bestimmungen aufstellt.

Art, 2.

Anwendung der Allgemeinen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches.

Die Allgemeinen Bestimmungen des Ersten Teils des
schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 1—100) und die
Erklarung gesetzlicher Ausdriicke (Art. 110) gelten mit
den nachfolgenden Anderungen auch fiir das dem Kanton
vorbehaltene Strafrecht.

Art. 3.
Fahrlissigkeit.

Die nach kantonalem Recht unter Strafe gestellten
Ubertretungen sind strafbar, auch wenn sie fahrlissig
begangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vor-
schrift nur die vorsitzliche Begehung strafbar sein soll.

Art. 4.
Versuch und Gehilfenschaft.

Versuch und Gehilfenschaft sind nur in den aus-
driicklich bestimmten Fillen strafbar.

Art. 5.
AusschluB3 der Anwendung. Bedingte Anwendung.

Die Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetz-
buches iiber die Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern
(Art. 42) und iber die Einstellung in der biirgerlichen
Ehrenfahigkeit (Art. 52) finden nicht Anwendung.

Die Einweisung in eine der in den Art. 43—45 des
schweizerischen Strafgesetzbuches genannten Anstalten,
die Entziehung der elterlichen Gewalt und der Vormund-
schaft (Art. 53), das Verbot, einen Beruf, ein Gewerbe
oder ein Handelsgeschidft zu betreiben (Art. 54), die
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Landesverweisung (Art. 55) und die 6ffentliche Bekannt-
machung des Urteils (Art. 61) sind nur zulédssig, wenn
eine kantonale Bestimmung sie ausdriicklich vorsieht.

Art. 6.
Bule.
Der Hoéchstbetrag der Bufle ist 2000 Franken, wenn
nicht ausdriicklich ein anderer Hochstbetrag bestimmt ist.
Handelt der Tater aus Gewinnsucht, so ist die er-
kennende Behorde an den Hochstbetrag von 2000 Franken
nicht gebunden.
ATt 7.
Bedingter Strafvollzug.
Bei der Haftstrafe ist der bedingte Strafvollzug nach
MaBgabe des Art. 41 des schweizerischen Strafgesetzbuches

zuléssig.
Die Probezeit betrigt ein Jahr.

Art. 8.

Mildernde Umstéande.

Beriicksichtigt die erkennende Behorde mildernde
Umstande gemafl Art. 64 des schweizerischen Strafgesetz-
buches, so tritt Bulle an Stelle der Haft.

Art. 9.
Rickfall.

Der Riickfall wird nicht beriicksichtigt, wenn zur
Zeit der Tat wenigstens ein Jahr vergangen ist, seit der
Téater eine Freiheitsstrafe verbiiit hat oder aus einer der
in den Artikeln 42—45 des schweizerischen Strafgesetz-
buches genannten Anstalten entlassen worden ist.

Art. 10.
Verjahrung.
Eine Ubertretung verjahrt in sechs Monaten, die
Strafe einer Ubertretung in einem Jahr.
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Art. 11.
Begnadigung.
Umfang und Wirkung der Begnadigung richten sich
nach den in Art. 396 des schweizerischen Strafgesetzbuches
aufgestellten Bestimmungen.

Art. 12,

Haft an Stelle anderer Freiheitsstrafen.

Wenn eine kantonale Bestimmung eine Freiheits-
strafe von nicht mehr als drei Monaten androht und die
Androhung auf Geféingnis oder auf eine andere im schweize-
rischen Strafgesetzbuch nicht vorgesehene Freiheitsstrafe
lautet, so hat die erkennende Behorde auf Haft zu er-
kennen.

V. Zusammenfassung der hauptsiichlichen Ergebnisse.

1. Der Art. 335 des schweizerischen StGB behilt den
Kantonen vier strafrechtliche Bereiche vor: Ubertretungs-
strafrecht, soweit es nicht Gegenstand der Bundesgesetz-
gebung ist, gewisse Gebiete des Verwaltungsstrafrechts,
ferner das ProzeB3- und das Steuerstrafrecht, soweit es
sich um den Schutz kantonaler Normen handelt.

2. Bei der ersten Vorbehaltsgruppe ist der Begriff der
Ubertretung i.e. S. im Anschlu an die Art. 9, 101
und 333 II des StGB zu bestimmen.

In den fiir das Ubertretungsstrafrecht zur Geltung
zu bringenden Allgemeinen Bestimmungen, auch in der
Gestaltung des Strafensystems, bleibt den Kantonen
grundsétzlich Freiheit. Im Interesse der Rechtsanwendung
sind jedoch Abweichungen vom StGB moglichst zu ver-
meiden.

Das Schuldprinzip soll auch im kantonalen Uber-
tretungsstrafrecht allgemein durchgefiihrt werden.
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3. Die Kantone haben im einzelnen zu priifen, ob und
welche Beschrinkungen sich fiir ihr Ubertretungsstrafrecht
aus Tatbestinden, die im StGB enthalten sind, ergeben.
Zu beachten ist namentlich, ob das StGB ein Einzelgebiet
abschlieBend erfaf3t hat, oder ob das nicht anzunehmen
ist, woraus sich fiir die Kantone die Mdglichkeit ergibt,
erweiternde Tatbestéinde zu behalten oder neu zu schaffen.

4. Aus dem besondern Hinweis in Art. 335 Ziff. 1 II
darauf, dal den Kantonen Verwaltungsstrafrecht
vorbehalten bleibt, kann geschlossen werden, dafl die
Kantone auf diesem Gebiete nicht nur Ubertretungs-
strafrecht im Sinne der These 1, sondern auch Vergehens-
strafrecht schaffen koénnen. Auch hier gilt aber, dall
kantonale Bestimmungen nicht in Widerspruch mit dem
Bundesrecht geraten diirfen.

5. Die Forderung, dafl immer dann, wenn es sich um
den strafrechtlichen Schutz von Normen handelt, die dem
kantonalen Verwaltungsrecht angehdren, nur kantonales
Strafrecht in Betracht kommen kann, wird vom eid-
genossischen StGB nicht durchgefiihrt. Sie 146t sich auch
in Fillen, in denen das Bediirfnis nach einer einheitlichen
strafrechtlichen Ordnung besteht, nicht rechtfertigen.

6. Den Kantonen bleibt es iiberlassen, das Diszi-
plinarrecht gegen ihre Beamten und zu deren Schutz —
als Teil des kantonalen Verwaltungsrechtes — nach ihrem
Gutfinden zu gestalten. Nur diirfen die kantonalen Be-
stimmungen nicht mit Tatbestidnden des StGB, ins-
besondere mit den in den Art. 312 ff. umschriebenen
Amtsdelikten, in Widerspruch geraten.

7. Das Entsprechende hat fiir die kantonalen Prozef3-
strafrechte, das prozessuale Ordnungsstrafrecht,
zu gelten.

8. Am weitesten geht die Freiheit der Kantone in der
Gestaltung ihres Steuerstrafrechts. Das gilt hin-
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sichtlich der einzelnen Deliktstatbestinde, wobeil die Los-
losung des Steuerbetruges vom Betrugstatbestand des
StGB besonders hervorzuheben ist, wie auch fir die
Steuerstrafen. Die moglichste Anpassung der kantonalen
Steuerstrafrechte an das StGB, soweit Allgemeine Be-
stimmungen in Frage stehen, bleibt jedoch wiinschenswert.



	Das eidgenössische Strafrecht und die Vorbehalte zugunsten der Kantone im Sinne des Art. 335 des schweizerischen Strafgesetzbuches

